






FH-Studiengangs um mehr als 2 Semester 

überschritten wurde.

ACHTUNG: In beiden Fällen muss die letzte Prüfung 

des 1. Abschnitts im letzten Semester rechtzeitig, 

d.h. im Wintersemester bis 28. (29.) Februar, im 

Sommersemester bis 30. September abgelegt werden. 

Eine Ablegung der Prüfung in der Inskriptionsfrist 

des folgenden Semesters reicht nicht. 

 

 Nachsicht von der Studienzeitüberschreitung 

kann nur bei Vorliegen wichtiger Gründe, die 

die Studienzeitüberschreitung verursacht haben, 

erteilt werden. 

Nachweisfristen zum 
Ausschluss der Rückzahlung

Der Nachweis des günstigen Studienerfolges bzw. 

des Mindeststudienerfolges nach den ersten beiden 

Semestern ist spätestens bis zum Ende der Antragsfrist 

des 3. Semesters der Studienbeihilfenbehörde vorzu-

legen (auch wenn keine Studienbeihilfe mehr bean-

tragt werden sollte!). Das gilt auch für Studierende, 

die erstmals im 2. inskribierten Semester Studienbei

hilfe bezogen haben. 

Falls das Studium bereits nach dem ersten 

Semester abgebrochen (oder unterbrochen) 

wird, so ist zum Ausschluss der Rückzahlungs-

verpflichtung innerhalb der unmittelbar fol-

genden Antragsfrist (des 2. Semesters) ein-

heitlich ein Nachweis von positiv absolvier-

ten Prüfungen im Ausmaß von vier Wochen- 

stunden zu erbringen.

WICHTIG: Beachte auch die Nachweispflicht, wenn 

du eine Auslandsbeihilfe bezogen hast. (Siehe 

„Beihilfe für ein Auslandsstudium“, Kapitel 4)
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Erlöschen des Anspruchs 
auf Studienbeihilfe

Der Anspruch auf Studienbeihilfe erlischt mit 

Ende des Monats, in dem der/die Studierende 

verstorben ist oder

das Studium abbricht oder 

die österreichische StaatsbürgerInnenschaft 

verloren hat oder die letzte Prüfung seines/

ihres Studiums abgelegt hat (WICHTIG: Der 

Anspruch endet bereits vor der Sponsion bzw. 

Promotion.)

ein anderes Studium aufnimmt! 

Daher ist ein Studienwechsel bei laufendem 

Beihilfenbezug unbedingt der Stipendienstelle 

mitzuteilen und neuerlich ein Antrag auf Studien

beihilfe zu stellen, da die Studienbeihilfe (und 

der Studienzuschuss) nach dem Studienwechsel 

sonst zu Unrecht bezogen wird und zurückgezahlt 

werden muss!!

Der Anspruch erlischt aber auch, wenn du nur 

den Studienort oder die Bildungseinrichtung 

wechselst! Auch der Wechsel des Studienorts 

oder der Bildungseinrichtung muss daher der 

Stipendienstelle mitgeteilt und bei der nunmehr 

zuständigen Stipendienstelle neuerlich ein Antrag 

gestellt werden.

Ruhen des Anspruchs 
auf Studienbeihilfe

Eine bewilligte Studienbeihilfe ruht, d.h.

sie wird nicht ausbezahlt:

während der Semester, in denen du die 

Fortsetzung des Studiums nicht gemeldet hast 

bzw. nicht im vollen Umfang zum Studien- 

und Prüfungsbetrieb zugelassen bist

während der Monate, in denen du am Studium 

überwiegend behindert bist (z.B. durch Krankheit, 

längeren Auslandsaufenthalt ohne Studiengrund)

während der Monate, in denen Studierende 

durchgehend mehr als zwei Wochen den 

Zivil- oder Präsenzdienst ableisten 

während eines Kalenderjahres in dem Ausmaß, 

in dem dein Einkommen die Einkommensgrenze 

übersteigt; deine Einkünfte in Monaten, für 

die keine Studienbeihilfe ausbezahlt wird, 

bleiben dabei außer Betracht

WICHTIG: Die Ruhensbestimmungen gelten aber 

nicht für den Studienzuschuss.

Der Anspruch ruht nicht:

während eines Studiums an einer Universität 

oder Fachhochschule im Ausland in der 

Dauer von höchstens 4 Semestern.

Erlöschen, Ruhen, 
Rückzahlung



während eines Studiums an einer Akademie 

im Ausland in der Dauer von höchstens 2 

Semestern.

Rückzahlung

Wer in den ersten beiden Semestern Studien

beihilfe bezieht, muss der Stipendienstelle 

einen Studienerfolg vorlegen, damit es nicht zu 

Rückforderungen kommt. 

Die Bestimmungen über die Rückzahlung gelten 

übrigens auch für den Studienzuschuss.  

Nachweispflicht 

In den ersten beiden Semestern kannst du 

Studienbeihilfe und Studienzuschuss beziehen, ohne 

zuvor Prüfungserfolge nachzuweisen. Dafür bist 

du verpflichtet, der Stipendienstelle nachträglich 

Studiennachweise vorzulegen. Um eine Rückzahlung 

auszuschließen, muss zumindest der halbe günsti-

ge Studienerfolg (Mindeststudienerfolg) erbracht 

werden. Diesen Nachweis musst du innerhalb der 

Antragsfrist des 3. Semesters erbringen. 

Nachweispflicht nach Beginn eines Doktorats- 

oder Magisterstudiums: Wenn du in den ersten bei-

den Semestern des Doktorats- oder Masterstudiums 

Studienbeihilfe und/oder Studienzuschuss bezo-

gen hast, musst du in der Antragsfrist des fol-

genden (auch nicht inskribierten) Semesters den 

Mindeststudienerfolg nachweisen, damit du die 

Studienbeihilfe und/oder den Studienzuschuss 

nicht zurückzahlen musst.

Sonderfälle

Wenn du ausschließlich im 1. Semester Studien

beihilfe (Studienzuschuss) bezogen hast und 

dann das Studium abbrichst oder (für wenigstens 

ein Semester) unterbrichst, sind von dir in der 

Antragsfrist des folgenden (nicht inskribierten) 

Semesters positive Prüfungen über zumindest 4 

Wochenstunden nachzuweisen. Damit schließt 

du eine Rückforderung aus. 

Wenn du nur im 2. Semester Studienbeihilfe 

(Studienzuschuss) bezogen hast, so ist in der 

Antragsfrist des folgenden (auch nicht inskri-

bierten) Semesters der Mindeststudienerfolg 

nachzuweisen, um eine Rückzahlungsforderung 

auszuschließen. 

WICHTIG: Wenn dir auf Grund eines Antrages im 2. 

Semester für das 2. und 3. Semester Studienbeihilfe 

(Studienzuschuss) bewilligt wurde, so musst du 

trotzdem in der Antragsfrist des 3. Semesters 

den günstigen Studienerfolg nachweisen, um 

auch im 3. Semester Studienbeihilfe beziehen zu  

können.
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WICHTIG: Auch wenn du im 3. Semester nicht 

weiterstudierst, musst du der Stipendienstelle 

unbedingt in der Antragsfrist des 3. Semesters 

den Mindeststudienerfolg nachweisen, weil sonst 

die gesamte, in den ersten beiden Semestern 

bezogene Studienbeihilfe und der Studienzuschuss 

zurückgefordert werden! Bitte beachte, dass dir 

die Stipendienstelle keine Aufforderung schickt, 

dass du den Studienerfolg nachweisen sollst. 

Du musst selbst rechtzeitig tätig werden und 

den Studienerfolg innerhalb der Frist vorlegen, 

sonst ergeht nach Ablauf der Frist ein Bescheid 

über die Rückforderung. Eine einmal entstande-

ne Rückzahlungsverpflichtung kann nicht mehr 

nachgesehen werden. Nur eine Reduzierung der 

Rückforderung auf 180 Euro ist unter Umständen 

möglich.

Reduzierung der Rückforderung

Weist du den Mindeststudienerfolg, also das 

halbe erforderliche Stundenausmaß, nicht nach, 

so werden die gesamte bezogene Studienbeihilfe 

und/oder der Studienzuschuss zurückgefordert.

Die Rückforderung ist auf 
180 Euro zu reduzieren, wenn

�das Studium nicht abgebrochen wird und 

spätestens in der Antragsfrist des fünften 

Semesters ab Studienbeginn ein günstiger 

Studienerfolg nachgewiesen wird 

�der Mindeststudienerfolg zwar rechtzeitig 

erworben, aber verspätet vorgelegt wurde

Meldepflichten

Jeder Sachverhalt, der zu einem Ruhen, einer 

Verminderung bzw. Erlöschen deines Anspruches 

führt, ist unverzüglich der Stipendienstelle zu 

melden. Dazu zählen z.B.: 

Studienabschluss (= Ablegung der letzten 

Prüfung)

Studienabbruch oder



Studienunterbrechung (Abmeldung vom 

Studium bzw. Nichtfortsetzung, Beurlaubung)

Studienwechsel 

Ableistung von Präsenz- oder Zivildienst 

Eine rasche Meldung erspart ein aufwendiges 

Rückforderungsverfahren.

Auslandsstudium

Wenn du eine Beihilfe für ein Auslands- 

studium bezogen hast, musst du in der 

Antragsfrist des Semesters, das auf das Ende des 

Auslandsstudiums folgt, nachweisen, dass du im 

Ausland Prüfungen in einem bestimmten Umfang 

abgelegt hast. Andernfalls wird die Beihilfe für 

das Auslandsstudium zurückgefordert. Genaueres: 

siehe Kapitel „Beihilfe für ein Auslandsstudium“.

 

Aufrechnung, Stundung, 
Ratenzahlung

Kommt es zu einer Rückforderung seitens der 

Studienbeihilfenbehörde und ist aber ein neuer 

Studienbeihilfenanspruch gegeben, so ist die 

Rückforderung gegen diesen aufzurechnen. Der 

monatlich durch Aufrechnung einbehaltene Betrag 

darf 50 % der monatlich zustehenden Studienbeihilfe 

nicht übersteigen.

Eine Aufrechnung ist auch vor Rechtskraft des 

Bescheides über die Rückzahlungsverpflichtung 

zulässig. Ist eine Aufrechnung nicht möglich, so 

kann die Schuld bis zu 2 Jahre gestundet und 

auch die Rückzahlung in Teilbeträgen (höchstens 

36 Monatsraten von mindestens 70 Euro/Monat) 

gestattet werden.

Unrichtige Angaben

Studienbeihilfe, die aufgrund unvollstän-

diger oder unwahrer Angaben erhalten oder 

die erschlichen wurde, muss zurückgezahlt  

werden.
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Gegen Bescheide ist, soweit sie nicht 
von dem/der BildungsministerIn als letz-
ter Instanz erlassen wurden, immer ein 
ordentliches Rechtsmittel möglich. 

Das Rechtsmittel gegen Bescheide der 

Studienbeihilfenbehörde heißt Vorstellung, 

gegen Bescheide des Senates der Studien

beihilfenbehörde Berufung. Die Frist 

beträgt in allen Fällen zwei Wochen,  

gerechnet ab Zustellung des Bescheides. 

Verspätet eingebrachte Rechtsmittel werden 

zurückgewiesen.

Vorstellung

Gegen den Bescheid der Studienbeihilfen-

behörde kann innerhalb von zwei Wochen nach 

Zustellung des Bescheides bei der zuständi-

gen Stipendienstelle schriftlich eine formlose 

Vorstellung eingebracht werden.

Falls die Vorstellung per Post eingebracht 

wird, ist es sinnvoll, sie  eingeschrieben 

zu schicken. Die Vorstellung soll folgende 

Punkte enthalten: 

Name und Adresse

Bezeichnung und Ausstellungsdatum des 

Bescheides, gegen den die Vorstellung ein-

gebracht wird 

Begründung der Vorstellung 

Datum und Unterschrift

Aufgrund der Vorstellung ergeht ein Bescheid 

des Senats der Studienbeihilfenbehörde. Die 

Studienbeihilfenbehörde kann aber auch ohne 

Befassung des zuständigen Senats aufgrund einer 

Vorstellung und allfälliger weiterer Ermittlungen 

binnen zwei Monaten den von ihr erlassenen 

Bescheid nach jeder Richtung abändern, ergänzen 

oder aufheben (so genannte Vorentscheidung 

über die Vorstellung). 

Gegen eine Vorentscheidung kannst du aber 

binnen 2 Wochen einen Antrag stellen, dass die 

Vorstellung dem Senat zur Entscheidung vorgelegt 

wird (Vorlageantrag). Falls du gegen einen Bescheid 

der Studienbeihilfenbehörde Vorstellung erheben 

willst, so solltest du dich mit den studentischen 

Mitgliedern des Senates der Studienbeihilfenbehörde 

in Verbindung setzen, da sie dir hier möglicherweise 

weiterhelfen können. Wer diese sind, kannst du bei 

deiner ÖH-Universitäts- oder Akademievertretung 

erfahren.

Berufung

Gegen einen Senatsbescheid kann innerhalb von 

zwei Wochen nach Zustellung Berufung erhoben 

werden, die bei der zuständigen Stipendienstelle 

eingebracht wird. Die Berufung muss die bei 

der Vorstellung genannten Punkte enthalten. 

Rechtsmittel



Besonders wichtig ist die Begründung des 

Berufungsantrages. Über die Berufung entschei-

det der/die BundesministerIn für Wissenschaft 

und Forschung. 

Beschwerde

Gegen den Bescheid des/der BundesministerIn 

ist eine Beschwerde an den Verwaltungs- oder 

Verfassungsgerichtshof innerhalb von 6 Wochen 

ab Zustellung des Bescheids möglich. Die 

Beschwerde muss von einem Rechtsanwalt oder 

einer Rechtsanwältin unterzeichnet sein und ist 

gebührenpflichtig. 

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht 

die Möglichkeit, dass die ÖH einen Teil der 

Verfahrenskosten übernimmt. Informiere dich in 

deinem Sozialreferat.
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Beihilfe für ein Auslandsstudium
Studienunterstützung, Studienabschlussstipendium

Fonds der ÖH
Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühr

Fonds & Förderungen

Politik, die wirkt. Service, das hilft.
Österreichische 

HochschülerInnenschaft



Fahrtkostenzuschuss

StudienbeihilfenbezieherInnen erha-
ten einen Fahrtkostenzuschuss. Der 
Zuschuss wird ohne eigenen Antrag unter 
Einrechnung eines Selbstbehaltes gemein-
sam mit der Studienbeihilfe ausbezahlt. Es 
besteht allerdings kein Rechtsanspruch auf 
den Fahrtkostenzuschuss. Die Auszahlung 
erfolgt in zehn Raten.

StudienanfängerInnen erhalten den Fahrtkosten

zuschuss für das erste Studienjahr erst nachträg-

lich, sobald sie einen günstigen Studienerfolg 

nachgewiesen haben.

Die Fahrkostenzuschüsse werden in drei Formen 

gewährt:

Allgemeiner Fahrtkostenzuschuss
Diesen erhalten StudienbeihilfenbezieherInnen, 

die am Studienort wohnen und täglich ein öffent-

liches Verkehrsmittel benötigen. Die tatsächliche 

Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels 

muss durch Vorlage eines personenbezogenen 

Fahrausweises (z.B. Semesterticket, Jahreskarte) 

im Original und in Kopie nachgewiesen werden.

PendlerInnenzuschuss
StudienbeihilfenbezieherInnen, die zum 

Studienort pendeln, weil die tägliche Hin- und 

Rückfahrt zum und vom Studienort zumutbar 

ist (Fahrzeit von nicht mehr als einer Stunde in 

einer Fahrtrichtung), erhalten einen PendlerIn

nenzuschuss, ohne Fahrtkosten nachweisen zu 

müssen. Studierende, die zum Studienort pendeln, 

obwohl die tägliche Hin- und Rückfahrt jeweils 

mehr als eine Stunde dauert, müssen den tatsäch-

lichen Aufwand für Fahrtkosten mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln durch einen personenbezogenen 

Fahrausweis nachweisen.

Heimfahrtzuschuss
StudienbeihilfenbezieherInnen, deren Eltern mehr 

als 200 km vom Studienort ihren dauernden 

Wohnsitz haben, erhalten einen Heimfahrtzu

schuss. Ausgenommen sind SelbsterhalterInnen, 

verheiratete Studierende und Vollwaisen.

Versicherungs-
kostenbeitrag

StudienbeihilfebezieherInnen haben für 
jeden Monat, für den eine begünstig-
te Selbstversicherung für Studierende 
besteht, ab dem auf die Vollendung des 27. 
Lebensjahres folgenden Monat Anspruch 
auf einen Versicherungskostenbeitrag von 
19 Euro/Monat (jährlich 228 Euro). 

Der Versicherungskostenbeitrag wird von der 

Studienbeihilfenbehörde ausbezahlt, ohne dass 

es eines eigenen Antrags bedarf. Die Auszahlung 

erfolgt aber erst nach Ablauf des Zuerkennungs

zeitraums. 

Ein Anspruch auf den Versicherungskostenbeitrag 

besteht aber nicht, wenn man eine andere Form 
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der Selbstversicherung abgeschlossen hat (z.B. 

Selbstversicherung für geringfügig Beschäftigte).

Förderung von 
Auslandsstudien

In folgenden Fällen kann Studienbeihilfe für ein 

Studium im Ausland gewährt werden:

1.	 Beihilfe für ein Auslandsstudium für die 

Dauer von höchstens 4 Semestern

2.	 Beihilfe für ein Studium, das zur 

Gänze in einem Land des Europäischen 

Wirtschaftsraumes (EWR) oder der Schweiz 

betrieben wird (Mobilitätsstipendium)

Beihilfe für ein 
Auslandsstudium

Studierende an Universitäten, Universitäten 
der Künste, Theologischen Lehranstalten 
und Fachhochschulen haben während eines 
Auslandsstudiums in der Dauer von höch-
stens 4 Semestern weiterhin Anspruch 
auf Studienbeihilfe (Studierende an 
Pädagogischen Hochschulen in der Dauer 
von höchstens 2 Semestern). 

Voraussetzungen 

Voraussetzung für den Anspruch auf Studien

beihilfe sind:

für Studierende an Universitäten und 
Fachhochschulen:

Ablegung der 1. Diplomprüfung (wenn das 

Studium nur aus einem Abschnitt besteht, frü-

hestens ab dem 3. einrechenbaren Semester)

 

Dauer des Auslandsstudiums von mindestens 

drei Monaten

Durchführung an einer ausländischen Uni

versität oder Forschungseinrichtung.

für Studierende an Pädagogischen Hochschulen:

Anspruch auf Studienbeihilfe 

Absolvierung von mindestens 2 Semestern 

(ein Ausbildungsjahr)

Dauer des Auslandsstudiums von mindestens 

einem Monat 

Durchführung an einer gleichwertigen 

Einrichtung

Beihilfe für ein Auslandsstudium wird für höch-

stens insgesamt 20 Monate während des ganzen 

Studiums (bzw. 12 Monate für Studierende an 



Pädagogischen Hochschulen) gewährt. 

Was die Höhe der monatlichen Beihilfe betrifft, 

gibt es seit 1.9.2001 Änderungen. Die konkrete 

Höhe der Auslandsbeihilfe ist nicht nur abhän-

gig vom Studienland, sondern richtet sich auch 

danach, ob du auswärtige StudentIn (im Sinne 

des StudFG) bist.

Wie erhalte ich die Beihilfe 
für ein Auslandsstudium? 

Studienbeihilfe für das Studium im Inland 

beantragen. Antrag auf Beihilfe für 

Auslandsstudium (Formular SB-AS 1) inklu-

sive Studienprogramm und Bestätigung des 

zuständigen Organs der Hochschule über 

die Gleichwertigkeit (Anrechenbarkeit) des 

Auslandsstudiums bzw. über die Anfertigung 

der Diplomarbeit oder Dissertation bei der 

Stipendienstelle einbringen (längstens drei 

Monate nach Ende des Auslandsstudiums) 

Inskriptionsbestätigung der ausländischen 

Universität an die Stipendienstelle schic-

ken. 

Mit dem Bewilligungsbescheid werden die 

bis dahin fälligen Monatsraten angewiesen, 

die weitere Auszahlung erfolgt monats-

weise. 

Bitte beachte, dass für den Bezug der 

Beihilfe die Inskription im Inland Voraus- 

setzung ist. Zum Erlass der Studiengebühr wegen 

Auslandsstudium siehe Kapitel 1.

Nachweis des Studienerfolgs

Nach dem Ende des Auslandsstudiums 

ist in der Antragsfrist des folgenden 

Semesters der Studienbeihilfenbehörde ein 

Studienerfolgsnachweis über die im Ausland 

betriebenen Studien vorzulegen. 

Der Nachweis ist durch eine Bestätigung 

des zuständigen Organs der Hochschule 

(Formular SB-AS 2) über abgelegte Prüfungen 

im Ausland bzw. eine Bestätigung des/der 

BetreuerIn  über erfolgreich durchgeführ-

te Arbeiten an der Diplomarbeit oder Disser- 

tation zu erbringen. 

Abzulegende Prüfungen

Das Ausmaß der abzulegenden Prüfungen rich-

tet sich nach der im Ausland verbrachten Zeit:

Bis 5 Monate: 	 6 Semesterstunden 

ab 5 bis 10 Monate: 	 12 Semesterstunden

ab 10 bis 15 Monate: 	18 Semesterstunden

ab 15 Monaten: 	 24 Semesterstunden

1.

2.

3.
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Sofern im Sinne des europäischen Systems zur 

Anrechnung von Studienleistungen (European 

Credit Transfer System – ECTS) den im Ausland 

absolvierten Studien ECTS-Anrechnungspunkte 

zugeteilt sind, kann der Erfolgsnachweis auch 

dadurch erbracht werden, dass für jeden Monat 

des Auslandsstudiums mindestens 3 ECTS-

Anrechnungspunkte nachgewiesen werden.

Studierende an Pädagogischen Hochschulen 

haben eine Bestätigung der Leitung ihrer 

Lehranstalt über die erfolgreiche Absolvierung 

des Auslandsstudiums vorzulegen. Wird dieser 

Studienerfolgsnachweis über die im Ausland 

betriebenen Studien nicht erbracht, muss die 

Beihilfe fürs Auslandsstudium zurückgezahlt wer-

den.

Reisekostenzuschuss

StudienbeihilfenbezieherInnen, die 
ein Auslandsstudium betreiben, kann 
zur Unterstützung der notwendigen 
Reisekosten ein Reisekostenzuschuss 
gewährt werden. Ein Rechtsanspruch 
besteht nicht. 

Seit dem Wintersemester 2008/09 ist es 
möglich, auch für ein zur Gänze in einem 
Land des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR) oder in der Schweiz betriebenes 
Studium eine Studienförderung in Form 
eines Mobilitätsstipendiums zu bekommen.

Wichtigste Voraussetzungen:

Das Bachelor-, Master- oder Diplomstudium 

wird an einer anerkannten Universität, 

Fachhochschule oder Pädagogischen 

Hochschule betrieben. (Für Doktoratsstudien 

gibt es kein Mobilitätsstipendium.)

Die Universitätsreife (z.B. Reifeprüfung) 

wurde in Österreich erworben

Mindestens fünfjähriger Aufenthalt in Österreich 

vor Aufnahme des Studiums im Ausland

Es wurde noch kein Studium abgeschlos-

sen (Ausnahme: trotz abgeschlossenem 

Bachelorstudium kann für ein anschließen-

des Masterstudium ein Mobilitätsstipendium 

bezogen werden)

Es darf gleichzeitig kein Studium in Österreich 

betrieben oder eine sonstige Förderung nach 

dem Studienförderungsgesetz bezogen werden

Soziale Förderungswürdigkeit und günstiger 

Studienerfolg (anlog zu den Kriterien für den 

Erhalt einer Studienbeihilfe)

Fonds & Förderungen

Mobilitätsstipendium



Die Höhe des Mobilitätsstipendiums orientiert sich an der 

Höhe der Studienbeihilfe für auswärtige Studierende, für 

Ausbildungszwecke gewährte Beihilfen in- oder auslän-

discher Stellen vermindern das Mobilitätsstipendium.

Die Auszahlung des Mobilitätsstipendiums 

erfolgt im ersten Studienjahr nach Vorlage eines 

Studienerfolges im Ausmaß von mindestens 15 

ECTS-Punkten. Ab dem zweiten Studienjahr muss 

beim Ansuchen ein günstiger Studienerfolg aus 

dem bisherigen Studium nachgewiesen werden.

Du kannst den Antrag bereits ab dem 1. März des Jahres 

stellen, in dem das Studienjahr beginnt, bis zum 31. Juli 

des Jahres, in dem das Studienjahr endet.

Für deinen Antrag zuständig ist die Stipendienstelle, 

in deren Sprengel du zuletzt gewohnt hast.

Sprachstipendien dienen zur Unterstützung 
von StudienbeihilfenbezieherInnen, die 
ein Auslandsstudium betreiben und zur 
Vorbereitung auf das Auslandsstudium 
einen Sprachkurs absolvieren. Die 
Auszahlung erfolgt erst im Nachhinein. 

Kostenzuschuss für Sprachkurse

Es werden 80% der Kosten des Sprachkurses 

ersetzt, höchstens aber 363,36 Euro.

Sprachkurs im Ausland

Wenn du im Ausland unmittelbar vor Beginn 

des Studienaufenthalts einen mindestens zwei 

Wochen dauernden Sprachkurs absolvierst, der zur 

Vorbereitung auf das Auslandsstudium dient, wird 

ein Zuschuss in der Höhe einer Monatsrate der 

Beihilfe für das Auslandsstudium gewährt.

Das Sprachstipendium kannst du erst nach dem Ende 

des geförderten Auslandsstudiums in der Antragsfrist 

des folgenden Semesters bei der Stipendienstelle bean-

tragen. Als Nachweise brauchst du eine Bestätigung 

über die Absolvierung und über die Kosten des 

Sprachkurses, im Falle eines Erasmus Aufenthalts 

außerdem den Sokrates/Erasmus-Studierendenbericht. 

Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Alle Studierenden, die zum Kreis der 
begünstigten Personen im Sinne des 
Studienförderungsgesetzes gehören und 
Studierende oder AbsolventInnen von ordent-
lichen Studien sind, können zum Ausgleich von 

Studienunterstützung

Sprachstipendien
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Leistungsstipendien

sozialen Härtesituationen und zur Bewältigung 
besonders schwieriger Studienbedingungen 
eine Studienunterstützung beim Bildungs
ministerium beantragen.

Diese Unterstützung bezweckt hauptsächlich 

eine Wiedereingliederung von Studierenden ins 

Studienbeihilfensystem und eine Korrektur von 

Gesetzeslücken im StudFG.

Hierbei können Unterstützungen von Wohn

kosten, Förderung von Studien an grenznahen 

nichtösterreichischen Universitäten und an nicht-

österreichischen Fernuniversitäten, Förderung 

von Auslandsaufenthalten im Rahmen des 

Studiums und eine einmalige Unterstützung unter 

Berücksichtigung von außerordentlichen Gründen 

bei Überschreitung der Anspruchsdauer für den 

Bezug einer Studienbeihilfe beantragt werden. 

Alle StudienbeihilfenbezieherInnen, denen die 

Summe der eigenen Familienbeihilfe bei der 

Berechnung der Studienbeihilfe abgezogen wurde, 

sie diese aber auch vom Finanzamt nicht bekom-

men haben (Nachweis über den Nichtbezug erfor-

derlich), können diesen Betrag der nichterhaltene 

nFamilienbeihilfe über Studienunterstützung gel-

tend machen!  

Infos unter: www.bmwf.gv.at

Intention eines Leistungsstipendiums ist 
die Anerkennung hervorragender Studien
leistungen. Soziale Bedürftigkeit ist nicht 
erforderlich. Seit 01.09.2001 können 
Leistungsstipendien nicht mehr nur beim 
Abschluss eines Studiums oder Studienab-
schnitts vergeben werden, sondern grund
sätzlich können Studierende in jedem 
Studienjahr dieses Stipendium erhalten. 

Leistungsstipendien werden an Universitäten, 

Universitäten der Künste, Theologischen Lehr

anstalten, Fachhochschulen und den Pädagogischen 

Hochschulen im Bereich des Ministeriums für 

Wissenschaft und Forschung vergeben. Sie wer-

den von der jeweiligen Bildungseinrichtung aus-

geschrieben und zuerkannt. Informationen und 

Formulare sind in den zuständigen Dekanaten bzw. 

Direktionen erhältlich.

Die genauen Regelungen für die Vergabe der 

Leistungsstipendien erlässt aber die jeweilige 

Universität/Hochschule.

Höhe

Ein Leistungsstipendium darf die Höhe der Studien

gebühren für 2 Semester, also 726,72 Euro nicht 

unterschreiten und 1.500 Euro nicht überschreiten. 

Es wird einmal pro Studienjahr ausbezahlt. 

Da Leistungsstipendien im Rahmen der 

Privatwirtschaftsverwaltung vergeben werden, 

besteht im Unterschied zur Studienbeihilfe kein 



Rechtsanspruch. D.h. auch wenn du die Voraus

setzungen erfüllst, heißt das nicht, dass dir ein 

Leistungsstipendium zuerkannt wird. Entscheidungen 

über die Zuerkennung hängen oft vom Gutdünken 

von Einzelpersonen ab, aber auch davon, wie viele 

andere Studierende ebenso gute Studienleistungen 

erbringen und einen Antrag stellen.

Die Mittel für Leistungsstipendien wurden ab 

WS 2001/02 verdreifacht. Eine Ausweitung der 

Fördermittel in anderen Bereichen, in denen vor allem 

das Kriterium der sozialen Bedürftigkeit berücksichtigt 

würde, wäre um einiges sinnvoller. Die Entwicklung 

hin zu leistungsorientierter Einzelförderung und weg 

von sozial ausgewogener Förderung ist bedenklich.

Voraussetzungen

Einhaltung der Anspruchsdauer für Studien

beihilfe (Mindeststudienzeit plus 1 Semester 

pro Abschnitt) unter Berücksichtigung 

allfälliger wichtiger Gründe für eine 

Verlängerung der Anspruchsdauer.

Notendurchschnitt der zur Beurteilung heran-

gezogenen Prüfungen, Lehrveranstaltungen 

und wissenschaftlichen Arbeiten von nicht 

schlechter als 2,0.

Erfüllung der Ausschreibungsbedingungen.

Förderungsstipendien dienen der Förderung 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten 
von Studierenden. Soziale Bedürftigkeit ist nicht 
erforderlich. Die Ausschreibung und Zuerkennung 
erfolgt durch die jeweilige Bildungseinrichtung. 
Die Höhe der Förderungsstipendien beträgt 
pro Studienjahr zwischen 700 Euro und 3.600 
Euro.

Voraussetzungen 

Bewerbung des Studierenden samt 

Beschreibung der Arbeit, Kostenaufstellung 

und Finanzierungsplan

Vorlage mindestens eines Gutachtens eines/

einer Universitätslehrers/in oder Hochschul

professors/in zur Kostenaufstellung und dar-

über, ob der/die Studierende voraussicht-

lich in der Lage sein wird, die Arbeit mit 

überdurchschnittlichem Erfolg durchzuführen

Einhaltung der Anspruchsdauer unter Berück

sichtigung allfälliger wichtiger Gründe; Erfül

lung der Ausschreibungsbedingungen

Die Vergabe der Förderungsstipendien erfolgt im 

Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung, also ohne 

Rechtsanspruch – ähnlich wie bei Leistungsstipendien.

Förderungsstipendien
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Neben der staatlichen Studienbeihilfe gibt 

es noch andere Stellen und Institutionen die 

Stipendien vergeben Diese Unterstützungen wer-

den meist nur für wissenschaftliche Arbeiten und 

bei besonderem Studienerfolg vergeben. Eine 

Übersicht über derartige Stipendien findest du 

unter: www.grants.at

Neben dieser Übersicht ist es auch ratsam, 

sich direkt an der Uni im Sozialreferat oder an 

den Instituten bezüglich fachspezifischer Förder

ungsmöglichkeiten zu erkundigen. 

Förderungen für aus-
ländische Studierende

Für Studierende aus Drittstatten, die keine staatliche 

Studienbeihilfe beziehen können, gibts nur wenig 

finanzielle Unterstützung. Um Stipendien kann ange-

sucht werden beim:

Österreichischen Austauschdienst (ÖAD): Unter 

www.oead.at findest du hier Information und 

Antragsformulare zu allen Stipendien, die der ÖAD 

für Incoming und auch Outgoing Studierende ver-

gibt.

Afro-Asiatischen Institut: Für Studierende aus 

afrikanischen und asiatischen Ländern werden hier 

Stipendien vergeben. Richtlinien und Formulare 

dazu gibt es unter: www.aai-wien.at.

Für anerkannte Flüchtlinge vergibt das 

BM für Inneres Stipendien aus den Mitteln des 

Integrationsfonds. Informationen dazu erhältst 

du unter www.integrationsfonds.at und bei den 

ÖH Sozialreferaten. Grundsätzlich war diese 

Förderung auch für AsylwerberInnen gedacht. 

Der Integrationsfonds hat im Auftrag des 

Innenministeriums in einer Nacht- und Nebelaktion 

die Richtlinien dahingehend geändert, dass diese 

Gruppe von dem Integrationsfondsstipendium in 

Zukunft ausgeschlossen ist

Wohnbeihilfe
Für Menschen mit geringen Einkommen wird in 

Österreich Wohnbeihilfe ausbezahlt. Der Erlass der 

Vergaberichtlinien ist jedoch Sache der Länder und 

daher gibt es in jedem Bundesland eigene Kriterien 

und Anspruchsvoraussetzungen. Am besten erkun-

digst du dich bei deinem ÖH Sozialreferat oder direkt 

beim jeweils zuständigen Amt der Landesregierung. 

Für zusätzliche Infos lies auch unsere Broschüre 

"Studieren & Wohnen".

Privatstipendien



Seit 1.9.2001 gilt für das Studienabschluss-
stipendium (SAS) eine neue Regelung. Bisher 
konnten nur Personen, die durchgehend in 
den vorangegangenen vier Kalenderjahren voll 
berufstätig waren und daneben ein Studium an 
einer Universität oder Universität der Künste 
betrieben haben, in der Abschlussphase des 
Studiums das SAS in Anspruch nehmen. 

Schon eine kurze Zeit  der Arbeitslosigkeit 

(z.B. ein Monat) in den entscheidenden vier 

Kalenderjahren oder auch nur eine kurze Phase, in 

der man z.B. 30 Stunden in der Woche gearbeitet 

hat, führte zum Ausschluss des Anspruchs auf das 

SAS. Entsprechend gering war die Zahl derer, die 

in den Genuss des SAS kamen. 

Das SAS in der neuen Form richtet sich auch an Stu

dierende, die neben dem Studium Teilzeit arbeiten und/

oder Kindererziehungszeiten vorzuweisen haben. Das 

SAS ist in solchen Fällen allerdings niedriger, als wenn 

du voll erwerbstätig warst. 

Die Ausweitung des BezieherInnenkreises beim 

SAS ist zweifelsohne ein Vorteil, verschlechtert 

haben sich die Regelungen zum SAS aber dahinge-

hend, dass anders als nach der früheren Regelung 

auf das SAS kein Rechtsanspruch besteht. 

Einer der Gründe dafür mag auch sein, dass auf 

diese Weise Mittel des Europäischen Sozialfonds 

zur Finanzierung herangezogen werden können. Für 

Studierende aber, die ihre Arbeit aufgeben müssen, um 

das SAS zu erhalten, stellt eine Vergabe im Rahmen der 

Privatwirtschaftsverwaltung eine Unzumutbarkeit dar.

Vorraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung eines 

Studienabschluss-Stipendiums ist, dass der/die 

Studierende 

sich in der Studienabschlussphase befindet (vor

aussichtlich das Studium längstens innerhalb 

von achtzehn Monaten ab Zuerkennung des 

Studienabschluss Stipendiums abschließen wird)

noch kein Studium oder eine gleichwertige 

Ausbildung abgeschlossen hat

zum Zeitpunkt der Zuerkennung des SAS noch 

nicht 41 Jahre alt ist in den letzten vier Jahren 

vor Gewährung des SAS mindestens drei volle Jahre 

zumindest halbbeschäftigt war oder ein diesem 

Beschäftigungsausmaß entsprechendes Einkommen 

aus Erwerbstätigkeit erzielt hat, wobei Schutzfristen 

gemäß Mutterschutzgesetz sowie Kinderer

ziehungszeiten während eines Karenzurlaubes 

gemäß MschG, Eltern-Karenzurlaubsgesetz im vol-

len Ausmaß zu berücksichtigen sind

in den letzten vier Jahren vor Gewährung des 

SAS keine Studienbeihilfe bezogen hat

ab Gewährung des SAS jede Berufstätigkeit 

aufgibt (Karenzierung genügt)

bisher noch kein SAS erhalten hat

Studienabschlussstipendium – SAS
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Außerdem ist Voraussetzung, dass du die öster-

reichische StaatsbürgerInnenschaft hast oder 

gleichgestellte AusländerIn im Sinne des StudFG 

bist (siehe Kapitel „Studienbeihilfe“).

In der Studienabschlussphase befindest du dich, 

wenn du neben dem Abschluss der Diplomarbeit 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- 

und Wahlfächern im Umfang von höchstens 10 

Semesterstunden oder zwei Fachprüfungen zum 

Abschluss des Studiums fehlen. 

Ist keine Diplomarbeit anzufertigen, darf der Umfang 

der fehlenden Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

höchstens 20 Semesterstunden oder vier Fachprüfungen 

betragen. Bei Studien an Universitäten der Künste 

ist das Stundenausmaß der zentralen künstlerischen 

Fächer nicht auf dieses Ausmaß anzurechnen. 

Bei Studierenden an Fachhochschulen und 

Pädagogischen Hochschulen entspricht die 

Abschlussphase den letzten beiden Semestern. 

Die Voraussetzungen müssen zum Zeitpunkt der 

Zuerkennung gegeben sein. Du kannst den Monat, 

ab dem dir das SAS zuerkannt werden soll, in 

deinem Ansuchen bestimmen.

Wie lange kannst du das SAS 
beziehen?

Maximal 6 Monate, wenn neben dem Abschluss der 

Diplomarbeit LV und Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern 

im Umfang von höchstens 5 Semesterstunden oder eine 
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Fachprüfung fehlt; ist keine Diplomarbeit anzufertigen, darf 

der Umfang der fehlenden LV und Prüfungen höchstens 10 

Semesterstunden oder zwei Fachprüfungen betragen.

Maximal 12 Monate, wenn neben dem Abschluss 

der Diplomarbeit LV und Prüfungen aus Pflicht- 

und Wahlfächern im Umfang von höchstens 10 

Semesterstunden oder zwei Fachprüfungen fehlen; 

ist keine Diplomarbeit anzufertigen, darf der Umfang 

der fehlenden LV und Prüfungen höchstens 20 

Semesterstunden oder 4 Fachprüfungen betragen.

Nur wenn du nachweisen kannst, dass deine 

Diplomarbeit überdurchschnittlich umfangreich 

oder zeitaufwändig ist (durch eine Bestätigung der 

Betreuerin/des Betreuers der Diplomarbeit), verlän-

gert sich die Förderungsdauer um weitere 6 Monate.

Bei Studien an FHs und PäHos entspricht die 

Förderungsdauer den noch zu absolvierenden Semestern. 

Die Auszahlung endet aber in jedem Fall vorzei-

tig, wenn du das Studium früher abschließt (mit 

Ablegung der letzten Prüfung). 

Die Höhe des SAS ist abhängig vom Ausmaß der 

vorangegangenen Tätigkeit. Bei schwankendem 

Beschäftigungsausmaß wird der Durchschnitt ermittelt.

Höhe des SAS

„Das Studienabschluss-Stipendium beträgt zwi-

schen 600 Euro und 1.040 Euro im Monat, abhän-

gig vom Ausmaß der vorangegangenen Tätigkeit.

Es beträgt:

600 Euro monatlich für Studierende, die in den 

letzten vier Jahren (48 Monaten) vor Zuerkennung 

des SAS mindestens 36 Monate zumindest 

halbbeschäftigt waren (mindestens 18h). Bei 

Studierenden, die selbständig tätig waren, wird 

eine Halbbeschäftigung angenommen, wenn 

das in den Einkommensteuerbescheiden aus-
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gewiesene Einkommen im Jahr mindestens 

6.000 Euro beträgt. Schutzfristen nach dem 

Mutterschutzgesetz (Beschäftigungsverbot wäh-

rend 8 Wochen vor und 8 Wochen nach der 

Geburt) und Kindererziehungszeiten während 

eines Karenzurlaubs werden berücksichtigt, aber 

nur wie eine Halbbeschäftigung gewertet, so 

dass das SAS entsprechend niedrig ausfällt. 

Das Stipendium erhöht sich um 20 Euro 

monatlich für jede weitere Arbeitsstunde, 

um die das Beschäftigungsausmaß von 18 

Wochenarbeitsstunden überschritten wird. Für 

Studierende, die selbständig tätig waren, erhöht 

sich das Stipendium um monatlich 20 Euro, wenn 

das Einkommen den Betrag von 6.000 Euro im 

Jahr um jeweils 300 Euro übersteigt.

Das höchstmögliche Stipendium beträgt 1.040 

Euro monatlich.

Berechnungsbeispiel: Anna war in den letzen vier 

Jahren mindestens 36 Monate lang 19h/ Woche 

beschäftigt. Das Stipendium in der Höhe von 600 

Euro erhöht sich um 20 Euro pro Monat auf 620 

Euro.

Manuel war in den letzten vier Jahren mindes-

tens 36 Monate lang 24h/Woche beschäftigt. Das 

Stipendium in der Höhe von 600 Euro erhöht sich 

um 20 Euro pro Monat/pro Arbeitsstunde, also auf 

720 Euro.

Agnes war in den letzten vier Jahren selbststän-

dig tätig und hat ein Einkommen von 6.660 Euro 

pro Jahr erwirtschaftet. Ihr Stipendium beträgt 

640 Euro im Monat.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann außerdem 

ein Kinderbetreuungszuschuss gewährt werden.

Wenn du von anderen Einrichtungen Geld

leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts 

beziehst (z.B. Arbeitslosengeld, Kindergeld), 

wird das SAS um diese Beträge verringert. Die 

Familienbeihilfe wird nicht abgezogen. 

BezieherInnen eines Studienabschluss-

Stipendiums erhalten den entrichteten 

Studienbeitrag in der Höhe von 363,33 Euro pro 

Semester refundiert.

Neu ist seit 1.1.2002, dass BezieherInnen 

des SAS die begünstigte Selbstversicherung 

für Studierende abschließen können, weil die 

beschränkte Semesterzahl für sie nicht gilt. 

(siehe auch  „Selbstversicherung“)

Ansuchen

Das SAS ist bei der Stipendienstelle, die 

für den Studienort zuständig ist, mittels des 

dafür aufgelegten Formulars zu beantragen, 

und die erforderlichen Nachweise (Ausmaß 

der Berufstätigkeit bzw. Höhe der Einkünfte, 

Studienfortschritt) sind vorzulegen. Außerdem 

musst du eine Erklärung unterschreiben, in der 

du dich verpflichtest, an Erhebungen über deine 

Berufstätigkeit nach Studienabschluss mitzu-



wirken. Die Erhebung dieser Daten erfolgt für 

Zwecke der Evaluierung der Förderungsziele.

Da auf das SAS kein Rechtsanspruch besteht, 

erfolgt die Entscheidung nicht mittels Bescheid, 

sondern du schließt eine Fördervereinbarung ab. 

Wie schon oben erwähnt, stellt der Mangel an 

Rechtssicherheit für berufstätige Studierende 

eine Unzumutbarkeit dar. In diesem Sinne hal-

ten wir es auch für nicht rechtfertigbar, dass 

Studierende bei Ablehnung ihres Antrags nicht 

einmal die Möglichkeit haben, ein Rechtsmittel 

zu ergreifen. Vergleich mit den Sozialfonds der 

ÖH: Bei einer Ablehnung eines Fondsantrags 

steht dem/der AntragstellerIn Berufung an eine 

gesonderte Kommission zu. 

Wurde über dein Ansuchen positiv entschie-

den, erfolgt die Auszahlung monatlich. Den 

Studienabschluss (oder Studienabbruch) musst 

du der Stipendienstelle umgehend melden 

und den Studienabschluss durch ein Zeugnis  

nachweisen. 

Rückforderung

Spätestens innerhalb von sechs Monaten nach 

der letzten Auszahlung musst du den Abschluss 

des geförderten Studiums nachweisen, andernfalls 

wird das gesamte ausbezahlte SAS zurückgefor-

dert.

Bei Vorliegen bestimmter Gründe wie z.B. 

Krankheit kann die Frist zum Nachweis des 

Studienabschlusses verlängert werden.

WICHTIG: Es genügt nicht, dass du das Studium 

rechtzeitig abgeschlossen hast, sondern du musst 

auch den Studienabschluss rechtzeitig nachwei-

sen, um eine Rückforderung auszuschließen! Die 

Rückforderung ist aber auf 180 Euro zu reduzie-

ren, wenn das Studium zwar rechtzeitig abge-

schlossen, der Nachweis aber erst nach Ablauf der 

Frist vorgelegt wird.

Erzielst du neben dem Bezug des SAS ein 

Einkommen aus Berufstätigkeit (auch wenn es 

nur geringfügig ist) oder beziehst du Leistungen 

zur Bestreitung des Lebensunterhalts von ande-

ren Einrichtungen, die bei der Berechnung nicht 

berücksichtigt wurden, wird das SAS für den 

jeweiligen Monat (in voller Höhe) zurückge-

fordert. Außerdem erfolgt eine Rückforderung, 

wenn die Zuerkennung durch unvollständige oder 

unwahre Angaben bewirkt wurde.

Die Rückforderung erfolgt durch Bescheid. 

Gegen diesen Bescheid ist binnen zwei Wochen 

ab Zustellung eine Vorstellung an den Senat 

der Studienbeihilfenbehörde zulässig. Der Senat 

entscheidet wiederum mit Bescheid. Gegen den 

Bescheid des Senats ist eine Berufung an den 

Unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) möglich.

Die Richtlinien für die Vergabe des SAS findest du 

unter: www.stipendium.at (sonstige Förderungen)
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Studierende, die sich in der Studienabschlussphase 

befinden, sozial förderungsbedürftig sind und 

Kinder haben, die noch nicht schulpflichtig sind 

und gegen Entgelt betreut werden, können einen 

Zuschuss zu den Kosten der Kinderbetreuung 

bekommen.

Soziale Förderungswürdigkeit liegt vor, wenn 

entweder Studienbeihilfe oder SAS bezogen wird 

oder du im eigenen Haushalt lebst und das 

Einkommen des Ehepartners/der Ehepartnerin im 

letzten erfassten Kalenderjahr 21.800 Euro nicht 

überstiegen hat.

Weitere Voraussetzungen: eine eventuelle 

Berufstätigkeit muss für die Dauer des Bezugs 

aufgegeben werden. Bei der Zuerkennung darfst du 

noch nicht 38 sein und dein Studium noch nicht 

abgeschlossen haben.

Kinderbetreuungszuschuss

Der Zuschuss wird bis zum Studienabschluss, 

maximal aber für 18 Monate gewährt, und beträgt 

höchstens 150 Euro monatlich pro Kind. Ansuchen 

sind bei der Stipendienstelle einzubringen. Die 

Auszahlung erfolgt aber erst im Nachhinein gegen 

Nachweis der Kosten.



Fonds der ÖH
Sozialfonds

Für Studierende, die Mitglied der 
Österreichischen HochschülerInnenschaft 
sind und sich in einer besonderen sozialen 
und finanziellen Notlage befinden, besteht 
die Möglichkeit, eine einmalige außeror-
dentliche finanzielle Unterstützung aus 
dem Sozialfonds der ÖH zu erhalten. 

Voraussetzungen für eine Unterstützung aus 

einem der Fonds sind, dass der oder die Studierende 

im Sinne der Richtlinien sozial bedürftig ist, nicht 

bei den Eltern wohnt und einen ausreichenden 

Studienerfolg nachweist. 

Informationen, genaue Bedingungen und 

Antragsformulare gibt es bei den Sozialreferaten 

aller Vertretungen der ÖH sowie direkt beim 

Sozialreferat der Bundesvertretung der 

Österreichischen HochschülerInnenschaft.

Sozialreferat der BV

Taubstummengasse 7-9/4. Stock 

1040 Wien 

Tel. 01/310 88 80 – 22

Sprechstunden: Di. und Do. 10–12.00

Studierende, die ohne eigenes Verschulden 
in große finanzielle Schwierigkeiten gera-
ten sind und von keiner anderen Stelle 
(Studienbeihilfenbehörde, Wissenschafts-
ministerium, Härtefonds, Versicherungen, 
Arbeiterkammer etc.) eine ausreichende 
Unterstützung erhalten, können sich an 
den Sozialfonds der ÖH wenden. Allg.
Voraussetzungen: siehe oben. 

Anträge sind schriftlich, persönlich oder 

auch per Post an die Bundesvertretung der 

Österreichischen HochschülerInnenschaft (Adresse 

siehe oben) zu richten. Dem Antrag sind alle 

erforderlichen Unterlagen (wie Einkommens- und 

Studiennachweise, Meldezettel etc.) in Kopie bei-

zulegen (näheres siehe Formular).

Wichtig ist außerdem, dass die dargestellte 

Notlage durch Unterlagen dokumentiert werden 

muss – also vollständige Kontoauszüge der letz-

ten 3 Monate, Stipendienbescheide (auch negati-

ve), Mietrückstände, offene Rechnungen etc. 
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Für Studierende mit hohen Wohnkosten 
besteht die Möglichkeit, eine Förderung 
aus dem Wohnkostenfonds zu beantragen. 
Es gelten dieselben Kriterien wie beim 
Sozialfonds. Die Wohnungsgröße und der 
Quadratmeterpreis müssen studentischen 
Wohnverhältnissen entsprechen.

Kinderfonds

Durch diese Unterstützung soll es stu-
dierenden Müttern und Vätern ermöglicht 
werden, ein begonnenes Studium fortzu-
setzen bzw. zu beenden.

Finanzielle Unterstützungen werden 

an Studierende gewährt, die im Zuge einer 

Schwangerschaft, Geburt oder Erziehung eines 

Kindes in eine Notlage geraten sind, die Höhe der 

Unterstützung ist abhängig von Art und Ausmaß 

der Notlage. Leistungen anderer Stellen (z.B. 

Gemeinden, Länder, Privatorganisationen etc.) 

werden berücksichtigt.

Für den Zeitraum vor der Schwangerschaft oder 

Entbindung muss auf jeden Fall ein adäquater 

Studienerfolg im Sinne der Richtlinien nachge-

wiesen werden.

Dieser Fonds der ÖH dient zur finanziellen 
Unterstützung von studierenden Müttern 
und Vätern, denen zumindest ein Teil 
der enormen Kosten für die Betreuung 
ihrer Kinder (Kindergarten, Kinderkrippe, 
Hort, Tagesbetreuungseinrichtung oder 
BabysitterIn) ersetzt werden, und mit 
Hilfe dieser finanziellen Entlastung ihr 
Studium fortsetzen und beenden können.

Leistungen anderer Stellen (z.B. Gemeinden, 

Länder, Privatorganisationen, etc.) werden 

berücksichtigt. Dem Antrag sind alle erforder-

lichen Unterlagen (wie z. B. Einkommens- und 

Studiennachweise) in Kopie beizulegen. 

Mediation

Mediation (außergerichtliche Konflikt- 
regelung) kann StudentInnen helfen, die 
ihre Ausbildungskosten nicht bei Gericht 
einklagen und damit einen Prozess gegen 
die eigenen Eltern (oder einen Elternteil) 
führen wollen. 

In einer Mediation können die betroffenen 

Konfliktparteien unter Anleitung von speziell aus-

gebildeten KonfliktreglerInnen (=MediatorInnen) 

über ihre Streitpunkte verhandeln. Ziel ist es, für 

die Zukunft Vereinbarungen (im gegebenen Fall 

KinderbetreuungsfondsWohnfonds

www.oeh.ac.at



Unterhaltsvereinbarungen) zu treffen, die für alle 

Konfliktparteien annehmbar und auch im Alltag 

umsetzbar sind.

Für Studierende und deren Eltern besteht die 

Möglichkeit, sich die Honorarkosten des/der 

Mediators/In für bis zu drei Mediationseinheiten (à 

1,5 Stunden) und max. 437 Euro von der ÖH ersetzen 

zu lassen. Antragsformulare liegen bei der ÖH auf.

Generelle Voraussetzung für eine finanzielle 

Unterstützung ist, dass trotz eines gesetzli-

chen Unterhaltsanspruchs des/der Studierenden 

gegenüber den Eltern von diesen nicht genügend 

Unterhalt geleistet wird.

Alfred Dorfer-
Stipendium

Das Alfred Dorfer Stipendium wird vom 
Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung 
vergeben: Es ist für Studierende mit 
Kind(ern), die AlleinerzieherInnen sind, 
Studiengebühren zahlen müssen und die 
dafür von keiner anderen Stelle eine 
Unterstützung bekommen können. 

Die finanziellen Mittel dieses Stipendiums wer-

den vom Kabarettisten Alfred Dorfer nach seinen 

Vorstellungen in Form von Spenden gesammelt 

und der ÖH zweckgebunden zur Verfügung gestellt. 

Es wird an studierende AlleinerzieherInnen ver-

geben; alle bis zur Frist (aktuelle Fristen siehe  

www.oeh.ac.at) eingereichten Anträge (an das 

Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung zu richten!) 

werden gesammelt. Nach Härte der Situation gewich-

tet werden die Studiengebühren zurückerstattet. 

Bei einigen Sozialreferaten der Universitäts-

vertretungen der ÖH gibt es noch zusätzliche 

Sozialfonds. Informationen und Antragsformulare 

bekommst du im jeweiligen Sozialreferat deiner 

Universitätsvertretung.

Unterstützung in 
Rechtsangelegenheiten

Sowohl die Bundesvertretung, als auch die 
meisten Universitätsvertretungen der ÖH 
bieten eine kostenlose Rechtsberatung an.

 Wenn es sich um ein Problem handelt, das mit dem 

Studium oder mit Studien- oder Familienbeihilfe 

zu tun hat, besteht auch die Möglichkeit, dass 

sich die ÖH an eventuellen Verfahrens- sowie 

Anwaltskosten beteiligt. Hier ist jedoch eine 

genauere Überprüfung der Sachlage erforderlich, 

so dass unbedingt eine persönliche Vorsprache 

notwendig ist. Wende dich daher in solchen Fällen 

direkt an das Sozialreferat der Bundesvertretung.
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Zuschuss zu den Kinderbetreu-
ungskosten durch Mittel des 
Europäischen Sozialfonds

Studierende Eltern, die an einer Universität, 

Universität der Künste oder Fachhochschule stu-

dieren und ein mindestens zwei Monate dau-

erndes Berufspraktikum absolvieren, können bei 

sozialer Förderungswürdigkeit nach Maßgabe 

der Richtlinien von der ÖH Kostenzuschüsse 

für ihnen während des Praktikums entstandene 

Kinderbetreuungskosten erhalten. 

Diese Förderung wird aus den Mitteln des 

Wissenschaftsministeriums und des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) finanziert. Auf diese Unterstützung 

besteht kein Rechtsanspruch. Das Praktikum kann 

im In- oder auch Ausland absolviert werden.

Weitere Voraussetzungen: 

ordentliche Inskription, 

Abschluss des ersten Abschnittes, 

für FH-Studierende muss das Praktikum im 

Studienplan verpflichtend vorgeschrieben sein,

Dauer des Praktikums mindestens 4 Monate, 

österreichische StaatsbürgerInnen oder im Sinne 

des StudFG gleichgestellte AusländerInnen, 

zum Zeitpunkt der Zuerkennung nicht älter 

als 38 Jahre alt, 

Einkommen des/der Partners/In nicht höher 

als 21.800 Euro im Jahr, ein allfälliges 

Praktikumsentgelt darf nicht mehr als 872 

Euro monatlich betragen.

Befreiung von Rundfunk-
und Fernsehgebühr

Die Befreiung gilt nur für BezieherInnen 

von Beihilfen nach StudFG oder von anderen 

Sozialleistungen (zB: Pensionen, Arbeitslosengeld). 

Neben der Befreiung von Rundfunkgebühren, kann 

auch ein Zuschuss zum Fernsprechentgelt in der 

Höhe von 13,81 Euro beantragt werden. 



Wenn dir diese Zuschussleistung zuerkannt wird, 

erwirbst du bei Vorlage des Bescheides über die 

Zuerkennung der Zuschussleistung das Recht auf 

eine Gutschrift auf die monatliche Telefonrechnung 

in Höhe von 13,81 Euro. Diese Leistung kann auch 

bei alternativen Anbietern im Telekombereich 

(Festnetz oder Mobilnetz) eingelöst werden.

Voraussetzung für die Rundfunkgebühren-

befreiung bzw. den Zuschuss ist, dass das 

Haushalts-Nettoeinkommen den für die Gewährung 

einer Ausgleichszulage festgesetzten Richtsatz 

um nicht mehr als 12% übersteigt.

Für das Jahr 2008 liegt demnach die 

maßgebliche Einkommensgrenze für 

Einpersonenhaushalte bei 836,64 Euro netto 

monatlich, für Zweipersonenhaushalte bei 

1.254,40 Euro, Erhöhung für jedes Kind: 87,68 

Euro. Die Familienbeihilfe ist bei Ermittlung des 

Nettoeinkommens nicht anzurechnen. 

Übersteigt das Nettoeinkommen diese Grenzen, 

kann man als abzugsfähige Ausgaben z.B den 

Hauptmietzins einschließlich der Betriebskosten 

geltend machen (wobei eine Mietzinsbeihilfe 

anzurechnen ist).

 

Weiters ist Vorraussetzung, dass an dem Standort, 

für den die Befreiung von der Rundfunkgebühr 

beantragt wird, der Hauptwohnsitz besteht.

Der  Antrag auf Befreiung von der Rundfunkge

bühr und auf Zuerkennung der Zuschussleistung 

ist unter Verwendung des dafür aufgelegten 

Formulars an die GIS Gebühren Info Service 

GmbH, Postfach 200, 1021 Wien, zu richten und 

die erforderlichen Nachweise beizulegen. Diese 

sind:

 

Nachweis über den Bezug von Studienbeihilfe, 

Pension etc.

Meldezettel aller im Haushalt lebenden 

Personen (in Kopie)

Einkommensnachweise aller im Haushalt 

lebenden Personen ev. Mietzinsbestätigung 

(Mietvertrag), Bestätigung über eine 

Mietzinsbeihilfe (jeweils in Kopie)

Über den Antrag entscheidet die GIS mittels 

Bescheid, gegen den eine Berufung an den/die 

BundesministerIn für Verkehr, Innovation und 

Technologie möglich ist. 

Unter http://www.orf-gis.at gibt es nähere 

Informationen und das Antragsformular. 

Das Formular erhältst du aber auch in Trafiken 

und Postämtern.
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Mitversicherung
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 Oft besteht der Irrglaube, dass jedeR 
(Studierende) in Österreich einer 
Krankenversicherungspflicht unterliegt. 
Dem ist aber nicht so; es besteht kein all-
gemeiner Versicherungszwang. Jeder/jede 
Studierende ist also selbst verantwortlich 
eine Krankenversicherung abzuschließen, 
sonst sind im Krankheitsfall die Arzt- 
oder Spitalskosten selbst zu tragen.

Im folgenden sind die unterschiedlichen 

Möglichkeiten und Voraussetzungen für den Abschluss 

einer Krankenversicherung dargestellt. Du solltest 

nach einem ausführlichen Vergleich die für dich gün-

stigste Versicherung auswählen und abschließen. 

WICHTIG: Keine Krankenversicherung zu haben, ist 

nicht nur emotional belastend, sondern kann auch 

zu extremen finanziellen Problemen führen, wenn 

du in einer Notsituation oder wegen eines Unfalls 

ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musst. 

Mitversicherung

Mitversicherung bei den Eltern 

Grundsätzlich hast du bis zur Vollendung des 

27. Lebensjahres die Möglichkeit, dich bei deinen 

Eltern, Großeltern oder Adoptiveltern mitversi-

chern zu lassen. 

Auch für die Krankenversicherung gilt: Du 

musst dem Sozialversicherungsträger allerdings 

nachweisen, dass du dein Studium „ernsthaft und 

zielstrebig“ betreibst, wobei es für die einzelnen 

Abschnitte (ohne Semesterzählung!) unterschied-

liche Regelungen gibt. 

Die folgenden Angaben entsprechen den Regelungen 

der Gebietskrankenkassen, bei länder- oder berufsspe-

zifischen Krankenkassen kann es zu Abweichungen 

kommen. Im Rahmen dieser Broschüre ist es uns 

leider nicht möglich, auf jede einzelne einzugehen.

1. Abschnitt und ab-
schnittsunabhängige Studien
 

Wenn du dich im 1. Abschnitt befindest oder 

ein abschnittsunabhängiges Studium betreibst, 

ist Voraussetzung für die Mitversicherung, dass 

entweder Familienbeihilfe bezogen wird, oder 

dass ein Leistungsnachweis von 8-Wochenstunden 

oder einer Teildiplomprüfung pro Studienjahr 

erbracht wird. Zusätzlich dazu ist auch eine 

Fortsetzungsbestätigung (Inskriptionsbestätigung) 

jedes Semester an die Krankenkasse zu schicken. 

Im Gegensatz zur Familienbeihilfe gibt es 

hier keine Semesterbeschränkung. Du kannst 

also auch noch mitversichert sein, wenn du 

für diesen Abschnitt länger als die Mindest- 

studiendauer plus 1 Semester benötigst,  
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vorausgesetzt du kannst den erforderlichen 

Leistungsnachweis erbringen.  

In Ausnahmefällen kann der Nachweiszeitraum 

von einem Studienjahr (= 2 Semester) um ein 

Semester verlängert werden. Gründe dafür sind: 

 

Krankheit von mehr als 3 Monaten

Auslandssemester von mehr als 3 Monaten

Geburt und Pflege eines Kindes (hier ist 

eine Verlängerung bis zum Ende des zweiten 

Lebensjahres des Kindes möglich), 

ein unvorhergesehenes oder unabwendbares 

Ereignis (z.B. Unfall)

2. Abschnitt

 

Sobald du den 1. Abschnitt beendet hast (= 

Ablegung der 1. Diplomprüfung), „erlischt“ deine 

8-Stunden-Nachweispflicht. Um weiter bei den 

Eltern mitversichert zu bleiben, brauchst du nur 

mehr deine Fortsetzungsbestätigungen an den 

Sozialversicherungsträger schicken.

Die Krankenkasse kann dich aber auffordern, ein 

„ernsthaftes und zielstrebiges“ Studium nachzu-

weisen. Zu beachten ist weiters die Altersgrenze 

von 27 Jahren!

Mitversicherung bei 
dem/der LebensgefährtIn 

bzw. EhepartnerIn 

Ist deinE EhepartnerIn krankenversichert, 

besteht die Möglichkeit, dich bei ihm/ihr mitzu-

versichern. Dasselbe gilt für die Mitversicherung 

bei dem/der LebensgefährtIn, wenn ihr nach-

weislich (Meldezettel) seit mindestens 10 

Monaten in einem gemeinsamen Haushalt lebt. 

Der Antrag muss von deinem/deiner PartnerIn 

bei der jeweiligen Krankenkasse gestellt wer-

den. Diese Mitversicherung ist im Gegensatz 

zur Mitversicherung bei den Eltern an keine 

Altersgrenze gekoppelt! 

Allerdings ist die Krankenversicherung nur beitrags-

frei ist, wenn du....

... dich der Kindererziehung widmest oder einmal 

mindestens 4 Jahre hindurch gewidmet hast.

... Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 4 hast.

...eineN erheblich behinderteN VersicherteN 

(ab Stufe 4) pflegst.

Wenn weder Kindererziehung noch Pflegearbeit geleistet 

werden, ist ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung 

zu entrichten, der 3,4 % der Beitragsgrundlage des oder 

der Versicherten beträgt. Nur bei besonderer sozialer 

Schutzwürdigkeit gibt es die Möglichkeit, dass du von 

dem Zusatzbeitrag befreit wirst. Das ist vorallem der 

Fall, wenn das monatliche Nettoeinkommen des oder 

der Versicherten den Ausgleichszulagenrichtsatz für 

Ehepaare nicht übersteigt.



Selbstversicherung

Zuständig für die Selbstversicherung ist die 
Gebietskrankenkasse des Bundeslandes, 
in dem du wohnst. Nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) gibt es 
folgende Möglichkeiten, sich selbst zu 
versichern: 

Studentische Selbstversicherung

Die studentische Selbstversicherung bietet die 

Möglichkeit, falls kein anderer Versicherungs-

schutz gegeben ist, dich zu einem sehr gün-

stigen Tarif selbst zu versichern. Die Voraus- 

setzungen, um diesen Versicherungsschutz in 

Anspruch nehmen zu können, sind: 

ein ordentlicher Wohnsitz in Österreich

du darfst die gesetzlich vorgesehene Studien

dauer plus 1 Semester pro Abschnitt um 

nicht mehr als 4 Semester überschritten 

haben (nur wenn wichtige Gründe wie Krank

heit, Schwangerschaft, Kindererziehung etc. 

vorliegen, kann diese begünstigte Selbst

versicherung auch länger in Anspruch 

genommen werden); an PäHos/Fach

hochschulen gilt die Ausbildungszeit plus 2 

weiterer Ausbildungsjahre. Diese beschränkte 

Semesterzahl gilt nicht für BezieherInnen des 

Studienabschluss-Stipendiums.

du hast noch kein Studium beendet 

(Ausnahmen möglich)

dein jährliches Einkommen ist nicht höher 

als 5.814 Euro (gilt nicht für BezieherInnen 

des SAS)

du hast nicht öfter als zweimal oder zu spät 

gewechselt (gilt nicht für BezieherInnen 

des SAS)

Der monatliche Beitragssatz für die studen-

tische Selbstversicherung beträgt 46,52 Euro. 

Die Hälfte dieses Beitrages wird allerdings vom 

Wissenschaftsministerium getragen, so dass auf 

Studierende selbst nur 23,26 Euro (Stand 2008) 

entfallen (gilt nicht für Konservatorien!). 

Für den Antrag auf studentische Selbstver

sicherung (gemäß § 16 Abs. 2 ASVG) brauchst 

du ein Formular für Selbstversicherung, welches 

bei den Gebietskrankenkassen erhältlich ist, alle 

Studienblätter, die den Studienverlauf doku

mentieren, eine Fortsetzungsbestätigung des lau-

fenden Semesters sowie deinen Meldezettel.

Der Beginn der studentischen Selbstversich

erung schließt zeitlich unmittelbar an das Ende 

der  Krankenversicherung an, wenn der Antrag 

innerhalb von 6 Wochen nach dem Ende der 

Versicherung gestellt wurde. In allen übrigen 

Fällen mit dem der Antragstellung folgenden 

Tag (gilt für ein Ausscheiden aus der Gewerb

lichen Sozialversicherung nach GSVG und aus der 

Sozialversicherung der Bauern nach BSVG nicht 

ganz). 

Die studentische Selbstversicherung endet:
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mit dem Wegfall der Voraussetzungen 

(Beginn einer Pflichtversicherung)

mit dem Ende des Kalendermonats, in dem 

du den Austritt erklärt hast

sobald 2 fällig gewordene Beiträge nicht 

entrichtet wurden 

nach dem Ende des dritten Kalendermonats 

nach Studienende. 

In der studentischen Selbstversicherung ist es 

auch möglich, deineN EhepartnerIn bzw. deinE 

Kind(er) mitzuversichern. 

BEISPIEL: Anna studiert Germanistik (2 Abschnit

te mit je 4 Semestern Mindeststudienzeit). Sie hat 

das Studium erst mit 24 begonnen, kann aber nur 

bis 27 bei den Eltern mitversichert sein. Danach 

besteht für sie die Möglichkeit der studentischen 

Selbstversicherung: Die maximale Versicherungsdauer 

beträgt 8+2+4=14 Semester (ab Studienbeginn). 

Das heißt Anna kann sich bis 31 begünstigt selbst-

versichern.

ACHTUNG:  Bei Ferien- oder Nebenjobs kommt 

es immer wieder vor, dass Studierende nach 

einem Job, durch den sie pflichtversichert waren, 

den Versicherungsschutz verlieren. Wenn du also 

ursprünglich selbstversichert bist und kurzzeitig 

arbeitest und daher pflichtversichert bist, ist es 

erforderlich nach Ende der Pflichtversicherung die 

Selbstversicherung neuerlich zu beantragen!

Optionsrecht

Als geringfügig beschäftigteR 
DienstnehmerIn [monatliches Einkommen 
nicht höher als 349,01 Euro (Stand 2008), 
bzw. 358,08 Euro (Stand 2009)] bist 
du nur unfallversichert, hast aber die 
Möglichkeit, dich um 49,25 Euro (Stand 
1.1.2008) pro Monat selbst zu versichern.

In diesem Fall bist du nicht nur kranken-, 

sondern auch pensionsversichert. Den Antrag auf 

Selbstversicherung musst du auch in diesem Fall 

bei der Gebietskrankenkasse stellen.

Wenn du als DienstnehmerIn mehr als 349,01 Euro 

monatlich verdienst, bist du voll versichert (kranken-, 

unfall- und pensionsversichert). Dein/e ArbeitgeberIn 

muss von deinem Gehalt deine Sozialversicherungsbeiträge 

einbehalten und an die Krankenkasse abführen. Falls 

du einen echten Dienstvertrag hast, bist du auch 

arbeitslosenversichert (Voraussetzung für Anspruch auf 

Arbeitslosengeld, Notstandshilfe). 

Nähere Informationen: siehe auch in unserer   

Broschüre „Studieren und Arbeiten“.

www.oeh.ac.at



Die allgemeine 
Selbstversicherung

Kommt die studentische Selbstversicherung für 

dich nicht mehr in Frage, so kannst du dich zwar 

auch selbst versichern, aber zu einem höheren 

Tarif. 

Der Versicherungsbeginn ist ähnlich geregelt 

wie bei der studentischen Selbstversicherung. Die 

Grundvoraussetzung für die Selbstversicherung ist 

ein ordentlicher Wohnsitz im Inland.

Der Höchstsatz beträgt 333,59 Euro (Stand 

1.1.2008 – ändert sich jährlich), du solltest aber 

gleichzeitig mit dem Antrag auf Selbstversicherung 

(gem. § 16 Abs. 1 ASVG) einen Antrag auf 

Herabsetzung der Beitragsgrundlage (Formular 

ebenfalls direkt bei den GKK erhältlich!) stellen. 

Es wird dann auf Grund deines Einkommens, und 

soweit es den wirtschaftlichen Verhältnissen ent-

sprechend begründet erscheint, die Beitragshöhe 

festgelegt. 

Wenn nur geringfügige unselbständige Einkünfte 

(z.B. Ferialpraxis) und nur geringe Zuwendungen 

der Eltern vorliegen, kann der Mindestbeitrag 

83,40 Euro (Stand 1.1.2008) pro Monat betragen. 

Bestreitest du deinen Lebensunterhalt auf-

grund selbständiger Arbeit (Werkverträge), ist 

der Mindestbeitrag aber höher. Die konkrete 

Beitragshöhe muss jeweils mit der betreffen-

den Gebietskrankenkasse abgeklärt werden. Sie 

ist vom jeweiligen realen Einkommen abhän-

gig. Die Berechnung der Herabsetzung erfolgt 

nach dem Lohnstufenschema. Du kannst dir 

deine ungefähre Beitragshöhe selbst ausrech-

nen, indem du dein monatliches Einkommen mal  

7,4% rechnest. 

Waisenpension/-rente

Beziehst du eine Waisenpension oder Waisenrente, 

so bist du durch deren Bezug automatisch kranken-

versichert. BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld 

sind ebenfalls automatisch krankenversichert.

Für Studierende mit österreichischer Staats

bürgerInnenschaft und für ausländische Studier

ende, deren Herkunftsland mit Österreich ein 

Sozialversicherungsabkommen geschlossen 

hat, und für zur Studienberechtigungsprüfung 

zugelassene BewerberInnen besteht nach dem 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 

eine Unfallversicherung. 

Unfallversicherung 
nach ASVG

Diese Unfallversicherung besteht von Gesetzes 

wegen; es ist keine Anmeldung oder Antragstellung 
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erforderlich und es werden von den Versicherten 

keine Beiträge eingehoben. 

Versichert sind

ordentliche Studierende an Universitäten, 

Universitäten der Künste, Theologischen 

Lehranstalten, Fachhochschul-Studiengäng-

en, Pädagogischen Hochschulen

zur Studienberechtigungsprüfung zugelasse-

ne BewerberInnen (maximal zwei Semester) 

Dauer 

Die Versicherungsdauer umfasst die Zeit 

der jeweils vorgesehenen Zulassung bzw. 

Fortsetzung des Studiums sowie eine angemes-

sene Zeitspanne für die Vorbereitung auf die 

abschließende Prüfung und die Erwerbung eines 

akademischen Grades. 

Versicherungsschutz

 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Unfälle, 

die sich in einem zeitlichen, örtlichen und ursäch-

lichen Zusammenhang mit dem Studium ereignen. 

Dazu gehören Unfälle bei Exkursionen, Universitäts

sportveranstaltungen etc. Ferner sind Unfälle auf 

dem Weg von und zur Universität bzw. Bildungs- 

einrichtung und bei Tätigkeiten für die ÖH abge-

deckt. Die ASVG-Unfallversicherung deckt auch 

Berufskrankheiten, die durch das Studium oder 

die Tätigkeit für die ÖH entstanden sind. 

Ausländische Studierende

 

Ausländische Studierende, deren Herkunftsland 

kein Sozialversicherungsabkommen mit Österreich 

geschlossen hat, genießen grundsätzlich keinen 

Versicherungsschutz gemäß ASVG. Sie sind somit 

nur durch die Kollektivunfallversicherung, die 

die ÖH bei der Allianz abgeschlossen hat, ver-

sichert. 

Versicherungsschutz nach dem ASVG besteht 

jedoch dann, wenn sie vor der Aufnahme an 

einer österreichischen Universität, Universität 

der Künste etc. gemeinsam mit wenigstens einem 

Elternteil zumindest durch 5 Jahre in Österreich 

unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig waren 

und in Österreich während dieses Zeitraumes 

den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hatten. 

Ebenso besteht für anerkannte Flüchtlinge, die 

in Österreich studieren, Versicherungsschutz 

nach ASVG.

Unfallmeldung

Der Unfall muss der Allgemeinen Unfall

versicherungsanstalt (AUVA) gemeldet wer-

den. Die Universitätsdirektionen bzw. der/



die TrägerIn der jeweiligen Ausbildungs- 

einrichtung sind zur Meldung von Unfällen 

verpflichtet. 

Nähere Informationen erhältst du bei den Landes

stellen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 

AUVA (Adressen siehe Kontakte).

ÖH Unfall- und 
Haftpflichtversicherung

Sämtliche Mitglieder der ÖH sind im 
Rahmen eines mit der Allianz Versicherung 
abgeschlossenen Versicherungspaketes 
unfall- und haftpflichtversichert. Der 
Versicherungsbeitrag (0,36 Euro) wird 
bei der Zulassung/Fortsetzungsmeldung 
(Inskription) gemeinsam mit dem 
ÖH-Beitrag eingehoben. 

Die Versicherung beginnt bzw. besteht: 

bei Studienbeginn am Tag der Zulassung 

zum Studium

durchgehend in den folgenden Semestern 

jeweils ab Aufnahme des Studiums bzw. 

Aufnahme oder Ausübung einer versicherten 

Tätigkeit. Der Versicherungsschutz entfällt, 

wenn der/die Studierende bis zum Ende der 

Zulassungsfrist keine Fortsetzungsmeldung 

durchgeführt hat. 

Unfallversicherung 

Bei Unfällen zahlt die Allianz bis zu 51.500,- 

Euro im Falle einer dauernden Invalidität, wobei 

auch Unfallkosten bis 7.550,- Euro übernommen 

werden. 

Zusätzliches Plus: Bei einem ununterbrochenen 

Krankenhausaufenthalt von mind. 3 Wochen wer-

den die Studiengebühren des laufenden Semesters 

ersetzt.

Haftpflichtversicherung

Die Versicherungssumme für Personen- und 

Sachschäden beträgt 3.100.000 Euro.
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Versicherungsschutz 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 

Unfälle, die Studierenden

in allen Gebäuden und auf dem ganzen 

Gelände (insbesondere auch in Mensen, 

Buffets, Gängen, Treppen, Innenhöfen, 

Hörsälen, Laboratorien, Werkstätten, 

Bibliotheken, Instituten oder sonstigen 

Räumlichkeiten) der Universitäten und den 

Pädagogischen Hochschulen ungeachtet 

ihrer Studienrichtung und des Grundes ihres 

Aufenthaltes in diesen Gebäuden oder auf 

diesem Gelände;

außerhalb der Gebäude und des Geländes 

wenn die versicherten Personen das Gebäude 

oder Gelände vorübergehend verlassen bzw. 

von ihrem direkten Weg zu oder von den 

Gebäuden und Geländen abweichen, um 

eine notwendige Besorgung zu machen, 

die entweder in direktem Zusammenhang 

mit deren universitären Tätigkeit steht 

(z.B. Einzahlung der Studiengebühr bei der 

Bank, Erwerb einschlägiger Fachliteratur 

in Buchhandlungen) oder der Befriedigung 

eines Bedürfnisses des täglichen Lebens 

dient (z.B. Kauf eines Snacks im nächstgele-

genen Supermarkt);

außerhalb der Gebäude und des Geländes, 

wenn der auswärtige Aufenthalt oder die 

auswärtige Tätigkeit durch die universitä-

re Tätigkeit des/der Studierenden bedingt 

ist und Lehrzwecken dient, insbesonde-

re also bei Ausflügen, Untersuchungen, 

Besichtigungen und anderen Lehrzwecken 

dienenden Veranstaltungen, soweit sie unter 

Leitung und Aufsicht einer Lehrkraft oder 

im ausdrücklichen Einvernehmen mit einer 

solchen stattfinden;

bei Veranstaltungen, die von der 

Österreichischen Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaft durchgeführt oder ver-

mittelt werden 

in den Studierendenhäusern der 

Österreichischen Hochschülerinnen- 

und Hochschülerschaft und allen übri-

gen Studierendenheimen nach dem 

Studentenheimgesetz;

bei der freiwilligen Sportausübung im 

Rahmen der gebotenen Möglichkeiten der 

einzelnen Universitäts-Sportinstitute sowie 

bei der Teilnahme an Veranstaltungen der 

einzelnen Universitäts-Sportinstitute;

bei der Ausübung von Tätigkeiten wie 

z.B. Praktikum, Famulatur und sonstigen 

Weiterbildungsmaßnahmen (welche durch 

Gesetz, Verordnung, Studienplan vorgesehen 

sind oder der Weiterbildung der versicherten 

Personen dienen) im In- und Ausland;

auf dem direkten Weg zu und von sowie zwi-

schen den Unigebäuden und -geländen bzw. 

zu einer Veranstaltung/Tätigkeit 



im Zuge der Teilnahme an einem 

Internationalen Studienprogramm (z.B. 

Erasmus, Sokrates, joint study, etc) 

Ausführliche Informationen, die Nummer der 

Hotline sowie das Schadensformular findest du 

unter www.oeh.ac.at/studierendenversicherung

Die Allianzversicherung hat auch eine eige-

ne Homepage für Studierende eingerichtet:  

www.studierende.allianz.at. Dort kannst du unter 

anderem auch die Schadenmeldung online durch-

führen.
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Kontakte
Alle wichtigen Beträge

Anhang

Politik, die wirkt. Service, das hilft.
Österreichische 

HochschülerInnenschaft



Studienbeihilfenbehörde, 
Stipendienstellen

www.stipendium.at 

1100 Wien, Gudrunstraße 179a
Tel.: +43 (0) 1/ 601 73

Parteienverkehr: Montag, Dienstag, 

Donnerstag, Freitag von 9  - 12 Uhr,

Studienabschluss-Stipendium Beratung: im 2. Stock  

Montag bis Mittwoch 15 - 19 Uhr

e-mail: studien.beihilfen@stbh.gv.at

4020 Linz, Europaplatz 5a
Tel.: +43 (0) 732/ 66 40 31

Parteienverkehr: Montag, Dienstag, Donnerstag, 

Freitag von 9 - 12 Uhr, 

e-mail: stip.linz@stbh.gv.at

5020 Salzburg, Paris-Lodronstr. 2
Tel.: +43 (0) 662/ 84 24 39

Parteienverkehr: Montag bis 

Donnerstag von 9 - 12 Uhr, 

e-mail: stip.sbg@stbh.gv.at 

6020 Innsbruck, Andreas Hofer Str. 46
Tel.: +43 (0) 512/ 57 33 70

Parteienverkehr: Montag bis 

Donnerstag von 9 - 12 Uhr,  

Dienstag und Donnerstag von 14 - 16 Uhr

Studienabschluss-Stipendium Beratung: 

Dienstag 14 - 16 Uhr

Tel: +43 (0) 512/ 57 33 70 DW 26 

e-mail: stip.ibk@stbh.gv.at

8010 Graz, Metahofgasse 30, 2.Stock
Tel.: +43 (0) 316/ 81 33 88

Parteienverkehr: 

Montag, Dienstag, Donnerstag,  

Freitag von 9 - 12 Uhr, 

Studienabschluss-Stipendium Beratung:

Montag 13 - 17 Uhr gegen Voranmeldung

e-mail: stip.graz@stbh.gv.at 

8700 Leoben, Peter Tunnerstraße 15/3
kein Telefon, da nur Außenstelle von Graz

9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 9
Tel.: +43 (0) 463/ 51 46 97

Parteienverkehr: 

Montag bis Donnerstag von 9 - 12 Uhr 

e-mail: stip.klf@stbh.gv.at

Bundesvertretung der ÖH

1040 Wien, Taubstummeng.  7-9/4. Stock
Tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-0

www.oeh.ac.at

Sozialreferat 
Tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-52

sozial@oeh.ac.at 

Kontakte
Stand September 2008
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Universitäten, Universitätsver-
tretungen und ÖH-Sozialreferate

Universität Wien
1010 Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1

Tel.: +43 (0) 1/ 4277 – 0

www.univie.ac.at

Universitätsvertretung
1090 Wien, Spitalgasse 2, 

Hof 1, Trakt 2B, EG

Tel.: +43 (0) 1/ 4277 – 19501

www.oeh.univie.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 4277 – 19 553 

oder +43 (0) 1/ 4277 – 19 554

Fax: +43 (0) 1/ 4277 - 9195

sozialreferat@oeh.univie.ac.at

Technische Universität Wien
10 40 Wien, Karlsplatz 13

Tel.: +43 (0) 1/ 58801 – 0

Fax: +43 (0) 1/ 58801 – 41099

www.tuwien.ac.at

Universitätsvertretung
1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8-10

Tel.: +43 (0) 1/ 58801 – 49501

oder +43 (0) 1/ 58801 – 49502

Fax: +43 (0) 1/ 586 91 54

www.htu.tuwien.ac.at

Sozialreferat
Tel. : +43 (0) 1/ 58801 – 49510

Fax : +43 (0) 1/ 586 91 54

sozialreferat@htu.tuwien.ac.at

www.htu.tuwien.ac.at/referate/sozial/

Wirtschaftsuniversität Wien
1090 Wien, Augasse 2-6

Tel. : +43 (0) 1/ 31336 – 0

Fax: +43 (0) 1/ 31336 – 740

www.wu-wien.ac.at

Universitätsvertretung
1090 Wien, Augasse 2-6

Tel.: +43 (0) 1/ 31336 – 5400

Fax: +43 (0) 1/ 31336 – 748

www.oeh-wu.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 31336 – 5400

soziales@oeh-wu.at

www.oeh-wu.at/soziales

Universität für Bodenkultur Wien
1180 Wien, Gregor Mendel Strasse 33

Tel.: +43 (0) 1/ 47654 – 0

www.boku.ac.at

Universitätsvertretung
1180 Wien, Peter-Jordan-Strasse 76

Tel.: +43 (0) 1/ 47654 – 2000

http://oeh.boku.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 47654 – 2004

oder Tel.: +43 (0) 1/ 36006 – 2090

sozial@oehboku.at



Universität für angewandte Kunst Wien
1010 Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2

Tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 0

pr@uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at

Universitätsvertretung
1010 Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2

Tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 2270

Fax: +43 (0) 1/ 712 87 73

oeh_office@uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at/oeh

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 2270

Fax: +43 (0) 1/ 712 87 73

oeh_office@uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at/oeh/referate

Akademie der bildenden Künste Wien
1010 Wien, Schillerplatz 3

Tel.: +43 (0) 1/ 58816 – 1818

Fax: +43 (0) 1/ 58816 – 1898

www.akbild.ac.at

Universitätsvertretung
1010 Wien, Schillerplatz 3

Tel.: +43 (0) 1/ 58816 – 3300

oeh@akbild.ac.at

http://pages.akbild.ac.at/oeh

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 58816 – 3301

oehsozialreferat@akbild.ac.at

Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien

1030 Wien, Anton von Webern Platz 1

Tel.: +43 (0)1/ 71155 – 0

Fax: +43 (0) 1/ 71155 - 199

www.mdw.ac.at

Universitätsvertretung
1030 Wien, Anton von Webern Platz

Tel.:+43 (0) 1/ 71155 – 8901

Fax: +43 (0) 1/ 71155 – 8999

www.hmdw.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 71155 – 8910

hmdw-sozial@mdw.ac.at

Veterinärmedizinische Universität Wien
1210 Wien, Veterinärplatz 1

Tel.: +43 (0) 1/ 250 77 – 0

Fax: +43 (0) 1/ 250 77 – 1090

www.vu-wien.ac.at

Universitätsvertretung
1210 Wien, Veterinärplatz 1

Tel.: +43 (0) 1/ 250 77 – 1700

Fax: +43 (0) 1/ 250 77 – 1790

http://hvu.vu-wien.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 250 77 – 1710

sozial@hvu-wien.ac.at

www.hvu.vu-wien.ac.at/referate/sozialreferat
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Medizinische Universität Wien
1090 Wien, Spitalgasse 23

Tel.: +43 (0) 1/ 40160 – 0

Fax: +43 (0) 1/ 40160 910 – 000

infopoint-meduni@meduniwien.ac.at

www.meduniwien.ac.at

Universitätsvertretung
1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20

Leitstelle 6M, NAKH

Tel.: +43 (0) 1/ 401 60/ 71000

uv@uv-medizin.at

www.uv-medizin.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 401 60/ 71302

sozialreferat@uv-medizin.at

Universität Linz
4040 Linz, Altenbergstrasse 69

Tel.: +43 (0) 732/ 2468 – 0

Fax: +43 (0) 732/ 2468 – 8822

www.uni-linz.ac.at

Universitätsvertretung
4040 Linz, Altenbergstrasse 69

Tel.: +43 (0) 732/ 2468 – 8535

oder +43 (0) 732/ 2468 – 1122

Fax: +43 (0) 732/ 2468 – 9396

oeh@oeh.jku.at

www.oeh.uni-linz.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 732/ 24 68 – 9372

sozialreferat@oeh.jku.at

http://sozial.oeh.jku.at

Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung Linz

4010 Linz, Hauptplatz 8

Tel.: +43 (0) 732/ 7898 – 0

Fax: +43 (0) 732/ 783 508

www.ufg.ac.at

Universitätsvertretung
4040 Linz, Sonnensteinstrasse 11-13

Tel.: +43 (0) 732/ 7898 – 320

oder +43 (0) 732/ 7898 – 321

Fax: +43 (0) 732/ 73 69 86

oeh.office@ufg.ac.at

www.oeh.ufg.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 732/ 7898 – 321

oeh-sozialreferat@ufg.ac.at

Universität Graz
8010 Graz, Universitätsplatz 3

Tel.: +43 (0) 316/ 380 – 0

Fax: +43 (0) 316/ 380 – 9140

www.kfunigraz.ac.at

Universitätsvertretung
8010 Graz, Schubertstrasse 6a

Tel.: +43 (0) 316/ 380 – 2900

http://oehweb.uni-graz.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 316/ 380 – 2955

sozref@oehuni.uni-graz.at

http://oehweb.uni-graz.at/de/

deine_oeh/referate/sozialreferat



Technische Universität Graz
8010 Graz, Rechbauerstrasse 12

Tel.: +43 (0) 316/ 873 – 0

Fax: +43 (0) 316/ 873 – 6562

info@tugraz.at

www.tugraz.at

Universitätsvertretung
8010 Graz, Rechbauerstrasse 12

Te.: +43 (0) 316/ 873 – 5111

oder +43 (0) 316/ 873 – 5101

Fax: +43 (0) 316/ 873 – 5115

info@htu.tugraz.at

http://htu.tugraz.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 316/ 873 – 5111

Fax: +43 (0) 316/ 873 – 5115

sozref@htu.tugraz.at

Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz

8010 Graz, Leonhardstrasse 15

Tel.: +43 (0) 316/ 389 – 0

info@kug.ac.at

www.kug.ac.at

Universitätsvertretung
8010 Graz, Brandhofgasse 21 (Zi. E. 10)

Tel.: +43 (0) 316/ 389 – 1600

oder +43 (0) 316/ 389 – 1603

Fax: +43 (0) 316/ 389 – 1601

oeh@kug.ac.at

http://oeh.kug.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 316/ 389 – 1600

oder +43 (0)316/ 389 – 1603

Fax: +43 (0) 316/ 389 – 1601

oeh@kug.ac.at

http://oeh.kug.ac.at/soziales

Medizinische Universität Graz
8036 Graz, Auenbruggerplatz 2/4

Tel.: +43 (0) 316/ 385 – 0

rektor@meduni-graz.at

www.meduni-graz.at

Universitätsvertretung
8036 Graz, Stiftigtalstrasse 24

Tel.: +43 (0) 316/ 385 – 73080

Fax: +43 (0) 316/ 385 – 73089

oeh.sekretariat@meduni-graz.at

http://oeh.meduni-graz.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 664/ 84 38 335

Fax: +43 (0) 316/ 385 – 73089

oeh.sozial@meduni-graz.at

http://oeh.meduni-graz.at/wer-wir-

sind/referate/sozialpolitik

Montanuniversität Leoben
8700 Leoben, Franz-Josef-Strasse 18

Tel.: +43 (0) 3842/ 402 – 0

Fax: +43 (0) 3842/ 402 – 7702

office@unileoben.ac.at

www.unileoben.ac.at
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Universitätsvertretung
8700 Leoben, Franz-Josef-Strasse 18

Tel.: +43 (0) 3842/ 45 272 – 0

Fax: +43 (0) 3842/ 45 272 – 45

http://oeh.unileoben.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 3842/ 45 272 – 0

Fax: +43 (0) 3842/ 45 272 – 45

soa@oeh.unileoben.ac.at

Universität Klagenfurt
9020 Klagenfurt, Universitätsstrasse 65-67

Tel.: +43 (0) 463/ 2700 – 9200

Fax: +43 (0) 463/ 2700 – 9299

uni@uni-klu.ac.at

www.uni-klu.ac.at

Universitätsvertretung
9020 Klagenfurt, Universitätsstrasse 65-67

Tel.: +43 (0) 463/ 2700 – 8800

Fax: +43 (0) 463/ 2700 – 8899

vorsitz@oeh-klagenfurt.at

www.oeh-klagenfurt.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 463/ 2700 – 8800

soziales@oeh-klagenfurt.at

Universität Salzburg
5020 Salzburg, Kapitelgasse 4-8

Tel.: +43 (0) 662/ 8044 – 0

Fax: +43 (0) 662/ 8044 – 214

uni.service@sbg.ac.at

www.uni-dalzburg.at

Universitätsvertretung
5010 Salzburg, Kaigasse 28-30

Tel.: +43 (0) 662/ 8044 – 6000

http://oeh-salzburg.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 662/ 8044 – 6001

sekretariat@oeh-salzburg.at

Universität Mozarteum Salzburg
5020 Salzburg, Mirabellplatz 1

Tel.: +43 (0) 662/ 6198 – 0

Fax: +43 (0) 662/ 6198 – 3033

www.moz.ac.at

Universitätsvertretung
5020 Salzburg, Mirabellplatz 1

Tel.: +43 (0) 662/ 6198 – 4900

oder +43 (0) 662/ 6198 – 4910

Fax: +43 (0) 662/ 6198 – 4909

oeh-sekr@moz.ac.at

http://oeh.moz.ac.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 662/ 6198 – 4910

soziales.oeh@moz.ac.at



Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, Christoph-Probst-Platz

Innrain 52

Tel.: +43 (0) 512/ 507 – 0

www.uibk.ac.at

Universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Josef-Hirn-Strasse 7

Tel.: +43 (0) 512/ 507 – 4905

info@oeh.cc

www.oehweb.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 512/ 507 – 4905

sozial@oeh.cc

Medizinische Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, Christoph-

Probst-Platz Innrain 52

Tel.: +43 (0) 512/ 9003 – 0

www.i-med.ac.at

Universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Schöpfstrasse 41

Tel. + Fax: +43 (0) 512/ 9003 – 70670

sekretariat@skalpell.at

www.skalpell.at

Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 512/ 9003 - 70670

Fax: +43 (0) 512/ 9003 - 73670

sozref@i-med.ac.at

Pädagogische Hochschule Wien
1100 Wien, Grenzackerstrasse 18

Tel.: +43 (0) 1/ 601 18 – 2003

rektorin@phvienna.at

www.phvienna.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 1/ 601 18 – 4000

oder +43 (0) 1/ 601 18 – 4100

oeh@phwien.ac.at

http://pabw.dachverband-stuv.ac.at

Pädagogische Hochschule 
Niederösterreich

2500 Baden, Mühlgasse 67

Tel.: +43 (0) 2252/ 885 70 – 0

Fax: +43 (0) 2252/ 885 70 – 180

office@ph-noe.ac.at

www.ph-noe.ac.at

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
4020 Linz, Kaplanhofstrasse 40

Tel.: +43 (0) 732/ 7470 – 0

Fax: +43 (0) 732/ 7470 – 3090

office@ph-ooe.at

www.ph-ooe.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 676/ 847 888 310

stuvphooe@gmx.at

Pädagogische Hochschulen 
und Studierendenvertretung
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Pädagogische Hochschule Steiermark
8010 Graz, Hasnerplatz 12

Tel.: +43 (0) 316/ 8067 – 0

Fax: +43 (0) 316/ 8067 – 3199

office@phst.at

www.ph-stmk.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 316/ 675 939

oeh@phgraz.at

oeh@bpa-graz.at

http://oeh.phgraz.at

Pädagogische Hochschule Tirol
6010 Innsbruck, Pastorstrasse 7

Tel.: +43 (0) 512/ 599 23 – 0

office@ph-tirol.ac.at

www.ph-tirol.ac.at

Studierendenvertretung
studentenvertretung@tsn.at

bpastudent@aon.at

Pädagogische Hochschule Salzburg
5020 Salzburg, Akademiestrasse 23

Tel.: +43 (0) 662/ 6388 – 0

Fax: +43 (0) 662/ 6388 – 1010

office@phsalzburg.at

www.phsalzburg.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 662/ 6388 – 1057

Pädagogische Hochschule Kärnten
9022 Klagenfurt, Hubertusstrasse 1

Tel.: +43 (0) 463/ 508 508

Fax: +43 (0) 463/ 508 508 – 829

office@ph-kaernten.ac.at

www.ph-kaernten.ac.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 463/ 508 508 – 824

oder +43 (0) 650/ 93 400 93

oeh@ph-kaernten.ac.at

Pädagogische Hochschule Vorarlberg
6800 Feldkirch, Liechtensteinstrasse 33-37

Tel.: +43 (0) 5522/ 311 99

office@ph-vorarlberg.ac.at

www.ph-vorarlber.ac.at

Studierendenvertretung
stv.ph-feldkirch@gmx.at

Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik

1130 Wien, Angermayergasse 1

Tel.: +43 (0) 1/ 877 22 66 – 0

Fax: +43 (0) 1/ 877 23 61

sekretariat@agrarumweltpaedagogik.ac.at

www.agrarumweltpaedagogik.ac.at



Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien
1010 Wien, Singerstrasse 7/4

Tel.: +43 (0) 1/ 515 52 – 3084

oder +43 (0) 676/ 30 93 898

office@kphvie.at

www.kphvie.at

Studierendenvertretung
stuv.krems@kphvie.at

stuv.strebersdorf@kphvie.at

stuv.rp@kphvie.at

http://stuv.kphvie.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
8020 Graz, Georgigasse 85-89

Tel.: +43 (0) 316/ 581 670 – 22

office@kphgraz.at

http://kphgraz.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 316/ 581 670 – 78

www.pze.at/stv

Kirchliche Pädagogische Hochschule Linz
4020 Linz, Salesianumweg 3

Tel.: +43 (0) 732/ 77 26 66

Fax: +43 (0) 732/ 79 73 06

office@ph-linz.at

www.phdl.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 732/ 77 26 66 – 4314

Fax: +43 (0) 732/ 79 73 06

studienservice@ph-linz.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule 
Edith Stein (in Stams)

6020 Innsbruck, Rennweg 12

Tel.: +43 (0) 512/ 561 763 – 10

oder +43 (0) 676/ 87 305 603

Fax: +43 (0) 512/ 561 763 – 20

info@kph-es.at

www.kph-es.at

Private Pädagogische Hochschule Burgenland
7000 Eisenstadt, Thomas-Alva-Edison-Str. 1

Tel.: +43 (0) 590/ 10 30 – 0

Fax: +43 (0) 590/ 10 30 – 1

office@ph-burgenland.at

www.ph-burgenland.at

Privater Studiengang für das Lehramt für 
islamische Religion

1070 Wien, Neustiftgasse 117

Tel.: +43 (0) 1/ 786 322 41

Fax: +43 (0) 1/ 786 322 43

irpa@chello.at

www.irpa.ac.at

Studierendenvertretung
irpa@oeh.ac.at

Katholische Pädagogische 
Hochschuleinrichtung Kärnten

9020 Klagenfurt, Tarviser Straße 30

Tel.: +43 (0) 463/ 5877 2229

Fax: +43 (0) 463/ 5877 2209

kphe@kath-kirche-kaernten.at 

www.kphe-kaernten.at
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Studierendenvertretung
Tel: +43 (0) 432/ 513 12

Jüdische Religionspädagogische Akademie
1020 Wien, Rabbiner-Schneerson Platz 1

Tel.: +43 (0) 1/ 334 18 18 – 12

Fax: +43 (0) 1/ 334 18 18 – 18

Adressen Fachhochschulen

Bundesministerium für 
Landesverteidigung

1090 Wien, Roßauer Lände 1

Tel.: +43 (0) 1/5200 – 24727

www.bmlv.gv.at

CAMPUS 02 – Fachhochschule der 
Wirtschaft GmbH

8021 Graz, Körblergasse 126

Tel.: +43 (0) 316 – 6002

info@campus02.at

www.campus02.at

Fachhochschule Technikum Kärnten
9701 Spittal a. d. Drau, Villacher Strasse 1

Tel.: +43 (0) 4762/ 90500 – 0

Fax: +43 (0) 4762/ 90500 – 9910

www.fh-kaernten.at

Fachhochschule des bfi Wien GmbH
1020 Wien, Wohlmutstrasse 22

Tel.: +43 (0) 1/ 720 12 86 – 0

Fax: +43 (0) 1/ 720 12 86 – 19

info@fh-vie.ac.at

www.fh-vie.ac.at

Fachhochschule Salzburg GmbH
5412 Puch, Urstein Süd 1

Tel.: +43 (0) 50/ 2211 – 0

Fax: +43 (0) 50/ 2211 – 1099

www.fh-salzburg.ac.at

Fachhochschule St. Pölten GmbH
3100 St. Pölten, 

Matthias Corvinus-Strasse 15

Tel.: +43 (0) 2742/ 313 228

office@fhstp.ac.at

www.fh-stpoelten.ac.at

FH OÖ Studienbetriebs GmbH
4600 Wels, Franz-Fritsch-Strasse 11/ 3

Tel.: +43 (0) 7242/ 44 808

Fax: +43 (0) 7242/ 44 808 – 77

info@fh-ooe.at

www.fh-ooe.at

Fachhochschule Technikum Wien
1200 Wien, Höchstädtplatz 3

Tel.: +43 (0) 1/ 588 39

info@technikum-wien.at

www.technikum-wien.at

Anhang/Kontakte



FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe 
Tirol GmbH

6020 Innsbruck, Innrain 98

Tel.: +43 (0) 50/ 8648 – 4700

Fax: +43 (0) 50/ 8648 – 67 4700

www.fhg-tirol.ac.at

FHW-Fachhochschul-Studiengänge 
Betriebs- und Forschungs-Einrichtungen 

der Wiener Wirtschaft GmbH
1180 Wien, Währinger Gürtel 97

Tel.: +43 (0) 1/ 476 77

Fax: +43 (0) 1/ 476 77 – 5745

service-center@fh-wien.ac.at

www.fh-wien.ac.at

Fachhochschulstudiengänge 
Burgenland GmbH

7000 Eisenstadt, Campus 1

Tel.: +43 (0) 5/ 90 10 609 – 0

Fax: +43 (0) 5/ 90 10 609 – 15

office@fh-burgenland.at

www.fh-burgenland.at

IMC Fachhochschule Krems GmbH
3500 Krems a. d. Donau, Piaristengasse 1

Tel.: +43 (0) 2732/ 802 – 0

Fax: +43 (0) 2732/ 802 – 4

office@fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at

Fachhochschule Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Hochschulstraße 1

Tel.: +43 (0) 5572/ 792 – 0

Fax: +43 (0) 5572/ 792 – 9500

info@fvh.at

www.fhv.at

Fachhochschule Wiener Neustadt 
für Wirtschaft und Technik GmbH

2700 Wr. Neustadt, 

Johannes Gutenberg-Strasse 3

Tel.: +43 (0) 2622/ 89 084 – 0

office@fhwn.ac.at

www.fhwn.ac.at

Ferdinand Porsche Fern 
FH- Studiengänge GmbH

1040 Wien, Lotrhingerstrasse 4-8

Tel.: +43 (0) 1/ 505 47 76

office@fernfh.at

www.fernfh.at

Fachhochschule Campus Wien
1100 Wien, Daumegasse 3

Tel.: +43 (0) 1/ 606 68 77 – 100

Fax: +43 (0) 1/ 606 68 77 – 109

office@fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at

FH JOANNEUM GmbH
8020 Graz, Alte Poststrasse 149

Tel.: +43 (0) 316/ 5453 – 88oo

info@fh-joanneum.at

www.fh-joanneum.at
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FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH
6330 Kufstein, Andreas Hofer Strasse 7

Tel.: +43 (0) 5372/ 718 19

Fax: +43 (0) 5372/ 718 19 – 104

info@fh-kufstein.ac.at

www.fh-kufstein.ac.at

Lauder Business School
1190 Wien, Hofzeile 18-20

Tel.: +43 (0) 1/ 369 18 18

office@lbs.ac.at

www.lbs.ac.at

MCI – Management Center Innsbruck 
Internationale 

Fachhochschulgesellschaft GmbH
6020 Innsbruck, Universitätsstrasse 15

Tel.: +43 (0) 512/ 2070

office@mci.edu

www.mci.edu

www.oeh.ac.at
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Alle wichtigen Beträge 
und Beiträge für Studierende
Stand September 2008 | alle Beträge in Euro

Studienbeihilfe

Höchststipendium (tägl. Fahrt unzumutbar)
monatlich� 678,72

jährlich� 8.144,64

Höchststipendium (tägl. Fahrt zumutbar)
monatlich� 474,88

jährlich� 5.698,56

Höchststipendium für SelbsterhalterInnen
monatlich� 678,72

jährlich� 8.144,64

Studieren mit Kind  
(Zuschlag)

monatlich� 67,00

jährlich� 804,00

Studienabschlussstipendium
monatlich mindestens� 600,00

monatlich höchstens	�  1.040,00

Studienzuschuss/Jahr 
(Ersatz d. Studiengebühren)

mindestens� 60,00

höchstens� 726,72

Fahrtkostenzuschuss (FKZ 1) jährlich maximal � 120,00
(wird f. 10 Monate ausbezahlt)
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PendlerInnenzuschuss 
pro Jahr (FKZ 2)

jährlich maximal (50,00 Selbstbehalt)� 700,00

Heimfahrtzuschuss

über 200 km� 100,00

über 300 km� 180,00

über 500 km� 260,00

Verdienstgrenze 
pro Kalenderjahr

Studienbeihilfe

Familienbeihilfe selbständig oder unselbständig tätig� 9.000,00

Familienbeihilfe
monatliche Höhe jeweils für das 1. Kind

ab Geburt� 105,40

ab 3 Jahren� 112,70

ab 10 Jahren� 130,90

ab 19 Jahren� 152,70

Zuschlag für erheblich behindertes Kind� 138,30

Kinderabsetzbetrag 
(wird mit FB ausbezahlt)

monatlich pro Kind� 50,90

Zuschuss zum Gesamtbetrag für 2 Kinder monatlich� 12,80

Zuschuss zum Gesamtbetrag ab dem 3. Kind monatlich� 35,00

selbständig oder unselbständig tätig  8.000,00



Versicherungen

Geringfügigkeitsgrenze für 
Sozialversicherung

monatlich� 349,01 (für 2008), 358,08 (für 2009)

Opting-In bis zu dieser Grenze, Kranken- 
und Pensionsversicherung monatlich� 49,25

Studentische Selbstversicherung 
monatlich� 23,26

Verdienstgrenze dazu, jährlich� 8.000,00

Freiwillige Selbstversicherung 
höchst monatlich� 333,59

mindest monatlich� 83,40

GSVG für neue Selbständige (Werkvertrag)

Jahresgrenze für Sozialversicherung 
nur selbständig� 6.453,36

wenn unselbständige Tätigkeit dabei� 4.188,12

Opting-In monatlich freiwillige Unfallversicherung� 7,65
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Tabelle: monatliches Bruttoeinkommen (mit Bezug von Familienbeihilfe)

AlleinverdienerIn beide Eltern verdienen

StudentIn am 
Wohnort

StudentIn aus-
wärtig

StudentIn am 
Wohnort

StudentIn 
auswärtig

1 Kind 2.620 3.280 2.780 3.445

2 Kinder

2. Kind Oberstufe 2.953 3.585 3.606 3.745

2. Kind studiert am Wohnort 3.015 3.670 3.175 3.809

2. Kind studiert auswärtig 3.170 3.828 3.300 3.965

3 Kinder

2. Kind Oberstufe
3.214 3.875 3.378 4.035

3. Kind schulpflichtig

2. Kind Oberstufe
3.253 3.910 3.415 4.071

3. Kind Oberstufe

2. Kind Oberstufe
3.470 4.130 3.633 4.290

3. Kind studiert auswärtig

Studienzuschuss - Einkommensgrenzen



Tabelle: monatliches Bruttoeinkommen (ohne Bezug von Familienbeihilfe) 

AlleinverdienerIn beide Eltern verdienen

StudentIn am 
Wohnort

StudentIn aus-
wärtig

StudentIn am 
Wohnort

StudentIn 
auswärtig

1 Kind 3.358 3.980 3.518 4.143

2 Kinder

2. Kind Oberstufe 3.658 4.282 3.820 4.444

2. Kind studiert am Wohnort 3.721 4.344 3.882 4.507

2. Kind studiert auswärtig 3.876 4.500 4.038 4.662

3 Kinder

2. Kind Oberstufe
3.923 4.548 4.228 4.565

3. Kind schulpflichtig

2. Kind Oberstufe
3.960 4.584 4.264 4.745

3. Kind Oberstufe

2. Kind Oberstufe
4.178 4.803 4.340 4.964

3. Kind studiert auswärtig
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